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Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden
wurde in der Zeit vom 10. August 2020 bis 11. September 2O20 Gelegenheit gegeben, um zu den

Bauleitplanungen Stellung zu nehmen.

l. Beteiligung der öffentlichkeit

1. Bürgereinwand. E-Mailvom 04. Auqust 2020

Sehr geetlrte Danlen und tslerreF,

mit gr$ßtern Enttrtzen und gröltrter Scrorgnis !a& ich auf Facebook und anrchlie ßend aut lhrcr Hon'lepage von den

Plänen, ob,erhalb der 5hell Tankclelle br'.v. ubertraib der Sagat$er Get.ünleldehmarkteg eirrr Offroad Strecke hauen
ru w*llen.

Erstens einmai rnikhte ie h nierna*elen den 5paß vettJerben. l{:h freue mlt:tr, we:nn tich .s{}r},ufeld weiter enNwick€lt
und vcrgrößert und w€nn ein Angebot und auch Ärbeitsplärrc geschaffen vrerden, 50 etwä! ist fürjedc l(c&mufi€
förderlich.

Aher dieses Vorlsb€n kann doctr nicht lhr [rnst rein, lrstens einrnal 'a'ohnen in der Nähe diger geplanten Anlage
:ehr viele l!'len:chen, rs befindet sich in der Neuen Heirnai *in Wohngehiet, in tlern eberfnll.,r ich wohne, wie Sie

dcm Srlcfkopf entnehmen können.

lsh habc sEhoil fect Be$tü{lt, dars vicie An,*ohncr au: den &ercichen der fJeidh;jurer st,i il,eiien lie;r'nat, Marienrtr
und Hedwigstr" gegen diesrs Baurorhaben sind, Der rareiteren dürlen Sie nicht verge5sen, sass sich in der {tiähe

diecer tlffroad ltntage dle kathollsshe Kifth€ d{rd der l{lndergarlen hefl*rjen.

,Auch '*enn der lnhaber der f irrna, Er auf Facehook in der Sunne*elder lnfogruppe e{war
runt€fsplelt, um dle ler.rte iu beruhiB,ert. gr i rird ,1icht sn rilhi* urerden" r*ie von ih*r gelschiid*rt"

Wa: hier gebaut wefdefi ssll, ist eine Offrü*d-Iests!!'*cke, d*: heißt., rJirgs hiet rahrretr** ftil eirlet Bülligen
Slraßenrulässurrg äilf ilerr und F,lierpn geFrobt werden und d*cvcrurracht nun *inmal Emissionen, darverursacht
Drech und drs uerur:atht erheblichen l"ärrn und darüher hin*s: noch am fdochenende. wo sich die Leute au:ruhen
nlai{hte*.

Dee weitE.en hat das für Niernanden aus der 6emeinde. der nicht die notwendlge Aurrüstung hat, wirklic| einea
Vorleil" Eli ist ein FrlvätgeüHrrde, alm kein S;ünefelder lcänn ss Einfeefi so $hrrE l#eltsres nuufft-

Zweiten: wird vsm-wargerchildert. rias: die Gerneintle davon profiitiert, des vreiteren revidierl er
die*e Aurs*ge er:gleirh uipder, In den *r rrhild*rl, d,rss auf ds*r 6sländs ei.r priuä{er frnxplnßplälr s*wie
kbernathtrengrrnöglich*eiten für die l{ursteilnehmer inklq.rsivs ffin soilen. Somk hat die örtllcire Gactronomie
ebenfaNlr teinen direkten Vorteil vsrn die:er A*[age, der sieh in der Karse grrrß be$rerkbar nrarhl.

Und letzleres llt d*s €ebiet aktuell kein lndustriegebiet, ts soll ein Indu$tri€gebiet daraur E€rna{ht werden urd
wunders'chöqe lt{atur rersttirt werrJen" Natqrr di* ein wer{v*ller L*beqsr*urTr ftir Mense h untl Tkr i*t unrl auf rIic wir
etr Geräeind€ eigenttr;ch qt6h $cln ,nil'sten. dasr rrrlr eine so sch,ilne unterührte Slatur ift der NXhe der Wohngeliate
haben. 5a etwas:olllen wir nicht für den Frofit eines Llnternrhmenr rerstörel, lo etwas nqurr ertralten werden,

V*n den ganren st*rs und vollelr Stra&en, die es danß in der Gegend an jedam Wo{h€n€ndü feh€n wird, mfuhte ich
jetrt gar nicht reden, dar als Xonsequenr ist seibrterklärend,
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Est rwar. dars er dle veränställungen n;ctrt älleine auf Sonnefeld berchränkt, aber nloEu braurcht ar
dann dieser Geländeo wenn er andere MöElichkeiten hst? Man kann dEch nur daraur *ehließen, drsr r*enn so ein
Grlärrde teuer erkhtet wird, dass cE dann auch regelmä&ig von Früh bis Spät im vollen Umfang genltrt wirdo um
diE Kf'lten wigder reinruholen.

Und das rum Leld€n dcr AffNohner, un5 hät niemdnd gefrägt, ob wir dss v*r un$erer Höustüre mä{ht€n, uni hfit
niernä*d ange*thrieben oder ähnlirhes,

tüarum wohne ich und viele andere in dierer Gegend ln Sonnefe ld? Wsll *s rchön ruhlg l*t, w*ll es naturbelasren i*1,

w*ilgerade d*r gerund irt und einlach eln€ traumhafte Gegend und das soll es bitte auch bleiben und nicht nur aus

Frofitgier rert{irt werden.

Ei Sibt wle ge$ägt mehrere Anu/ohner. die ge6en dleren Offroad Park an diasern stäadort sind und vo*r daher
möehte 5ie ilm folßendei bitten.

Bilte ru€hen Sie elne rndcre Mögliehtett den Olfrsed Fark um Sünnefeld ru errichten, ro etwas darf sirh nirht direkt
nebcn einem dicht besied€ltan Wohngcbiet b€fiftden, däss dann jedes W+chenende daruntsr mrsriv l*idet.

lch hcffe $le lassen rlrh dac dureh den l(*pf 6eh*n.

Sollte er irgendws eine Frtltisn oder ein Bürgerbrgehren geben, urn den Bau der üffrsadstrecke an dem gepfant*n
Stsndort Eu verhlnd*rn, möehte ieh rlas Ber{€ ält b€til}ffener Anwuhner *for! unterrchreiben, Hier bitte irh um
Zusendung od*r urn ereitere lnformationen diesbeeüglich.

lch fr*ue mleh aüf lhre fitlckmeldung

Es besfehen grundsötzlichen Einwönde gegenüber der gep/onien boulichen
Nulzung.

Würdiqunq des Sachverhalts:

Immissionsschutz

lm zuge elner grundsätzlichen uberarbertung des NutzungsKonzeptes wud der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nu2ungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und
Anlage von Parcours niederschlägt.

Für das überarbeitete Nutzungskonzept wurde eine schalltechnische Untersuchung für das
Bauleitplanverfahren durchgeführt. Dieses ist Bestandteil des Bebauungsplanes und der
Begründung, in welcher zudem die relevanten Aspekte der Betriebsbeschreibung und deren
gutachterliche Bewertung aufgeführt sind.

Die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Werte wird darin nachgewiesen.
lmmissionsrechtliche Konflikte lassen sich somit durch eine Herabsetzung des Störgrades
infolge eines überarbeiteten NuEungskonzeptes im Bebauungsplan lösen. Belange nach S 1

Abs. 6 Nr. 1 BaUGB werden durch eine Anpassung des Nu2ungskonzeptes berücksichtigt.

Seite 4
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Verkehrsabfluss

Eng mit den betrieblichen Emissionen verknüpft ist auch der Aspekt des Verkehrsabflusses.
Dieser erfolgt über die St 2191 (Weidhäuser Straße) und die B 303 (Ausfahrt Sonnefeld-
OstMeidhausen) und somit völlig abseits von schutzbedürftigen Wohnnutzungen.
Entsprechende Betriebsabläufe durch die Gewerbebetriebe in der Siegfried-Lapawa-Straße,
die mit der vorliegend geplanten Nutzung in ihrer lntensität nicht annähernd vergleichbar
sind, tangieren die schutzbedürftige Wohnnutzung und die lnnerortslage von Sonnefeld
ebenfalls nicht.

Ba u pl a n u n g srechtl ich e S itu atio n

Dadurch das die Grenzen der im Flächennutzungsplan dargestellten baulichen Entwicklung
hangaufwärts verschoben werden, ist die Feststellung richtig, dass die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung in den vorliegenden Verfahren
erst geschaffen werden sollen.

Der Bereich entlang der Weidhäuser Straße ist bereits zum Teil als Gewerbegebiet im
wirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesen. Bereits mit Feststellung des wirksamen
Flächennutzugs- und Landschaftsplanes hat die Gemeinde Sonnefeld ihren Planungswillen
verdeutlicht, die Flächen entlang der Weidhäuser Straße vorwiegend als gewerbliche
Bauflächen zu entwickeln, um den Wirtschaftsstandort Sonnefeld langfristig zu sichern und
weitezuentwickeln. Da für Teilbereiche der hier überplanten Flächen zwischenzeitlich eine
konkrete Bauanfrage vorliegt, wird der Flächennutzungsplan für diesen Teilbereich im
Parallelverfahren konkretisiert und der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt.

Die Planung wahrt allerdings insbesondere die planerische Vorsorge des $ 50 BlmSchG.
Eine Minderung der Beeinträchtigung durch Gewerbe- und lndustrieimmissionen wird durch
konsequente Gebietszuordnung angestrebt. lm FNP-Anderungsentwurf wird das direkte
Aneinandergrenzen von Nutzungskategorien der BauNVO mit sehr unterschiedlichem
Störgrad und unterschiedlicher Störempfindlichkeit vermieden. Es findet somit als Ausdruck
der planerischen Vorsorge eine räumliche Staffelung nach lmmissionsempfindlichkeit der
einzelnen Baugebiete statt.

So ist zwischen den angesprochenen Wohngebieten (S 4 BauNVO) noch ein
Flächenpotential für ein Mischgebiet ($ 6 BauNVO) vorhanden, welches als ,,Puffernutzung"
zu berücksichtigen ist. Die nächstgelegenen Wohnhäuser sind 260 Meter entfernt.

Seite 5
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I nform ation de r Öffe ntl ich keit

$ 3 Abs. 1 BauGB schreibt vor, dass die Öffentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; der Öffentlichkeit ist
dabei Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben. Diesen Vorgaben wurde durch
die Gemeinde nachgekommen.

Ergebnis der Prüfung und Würdigung

Aufgrund der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde die
Planung deutlich geändert, in ihrer lntensität, ihrer Nutzungsart und ihrem Störgrad deutlich
herabgesetzt.

Der Einwand wurde insofern berücksichtigt.
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Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgesfellf, dass aulgrund
der geänderten Planung keine Beeinträchtigung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
anzunehmen ist.

An der Fortführung der Bauleitplanverfahren wird mit einem geänderten
N uE u n g s ko n z e pt festg e h a lte n.

Abstimmunqsergebnis:
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2. Bürqereinwand. einq eoanoen am 10- Sentember 2020

2.1 Erctes Teilschreiben

- Anderung des Flächennutzungsplanes lm Parallelv*rfahren gem, Ahs.3 BauGB für das

Sondergebiel ,,A$roadgelände" irn Bereich det Weldhäucer Straße

J!tps'//3o,"11"6e!d4rf#-wr:ga!urrJfuplsqddl.a3,.-40..1:llesriL'r*durfi:.4f-NP.prll

- Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes für das Sondergeblet

,,Otfroadgelände"
.Ltlp:Jl:qr:*sfgld"*lrlwrzsx*sngl."llp.Ie{***,,lQ"gparü!lchrra:I!!-lä&pü

der tlur-Nr. 586, Gemarlcung Sonnefeld

Bekanntgabe im Sonnefelder Wochenblatt vom 31.O7.2O2At

Beba u ungspl$ n,,Qff raud gel li nde "
,,Ebeebsichtig.l;südöstlIchdesortsgebietes5onnefeldein
,,Offraadgelönde" ssmt zugehörigem Verkaufs-, Laqer- und $ewerbeflüchen zu errichten.
CIas Areal ist ca. L,2 ha Era$ und schliefit sich der Bebauung am Ende der Weidhiiuser
Stra$e (gegenüber 6etrünkemorkt) an. Auf dem Offraodgelünde sind keine Rennen a. dgl.
geplant; vielmehr geht es dürum, mit Fahrzeugen Grenzbelastungen auszuloten und den
Fahrer auf reole Outdaor-Erfahrungen varzubereitefi, e[sa am ein Edebnis mitten in der
Natur, wre es der lnvestor ausdrüekte.
Nach Angobe des lnvestars würde es sich um eine in Oeutscltlsnd einnallge Anlage
handeln.
Der Offraad-Fareaurs werde von gaü narmalen, für den allgemelnen Stra$enverkehr
zugelassenen Fahrzeugen mit entsprechend ,,norm6ler" Lqutstürke und zudem nur äu$erst
tangsom befahren, sodoss nennenswerte Lörmimmisslsnen nieht tu befürchten seien.
Nach Klörung einlEer olfener Fragen beschlie$t der 9emelnderat, entsprechende
Bauleitplanverfahren einzulelten. Die Flununterlogen werden in der Zeit vam 70.08. -
11,09,202A im Rathaus Sonnefeld ausEelegt; hierz* ergefif noch eine gesonderte
Seksnntrnachung."

Wir widersprechen fristgerecht der Aufrtellung des o, g. Bebauungsplanes vom
22.07.2A2O, iowie der ebenfalls o. g. Anderung des Flächennstzungsphnes vom
22.07.2020, Als direkte Anwohner sind wir unmittelbar von der geplanten Anderung
betroffen und widerspreche dieser daher mit folgender Begründung:

L. Die zu erwartende Lärmbelästigunß / Luftverschmutzung durch ,,Auslotung der
6renrbelastung von Fahrzeugen" ist keinesfalls vergleichbat rnit normalern
Straßenverkahr. Selbst der 1, Gang lässt sich extrem hochtourig fahren und
erzeugt entsprechend Lärm, C03 und PMl"0,

2. Die zu erwartende Lärmbelästigung I Luftverschrnutzung / Umweltbelastung
dureh geplante Campingplatznutzung mit Übernachtung / Outdsorküchen,
Meseen, Seminaren, Verkaufsräume / Einkaufsrnöglichkeiten mit entsprechendem
Publikumsverkehr in der Feierabendzeit und auch am Wqchenende ist in so
geringer Nähe rum Wohngebiet inakzeptabel,
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3. Angestrebte ,,5ynergieeffe&fe" rflit dem AMC bezgl. eines gemeinsam nutzbaren
Trainingsgeländes für die Ausweitung der ,,Trainings-6eländefahrten" lassen auf
künftig noch höhere Bela$tung im Bezug Lärnn- und weitere
Umweltversch mutzung sch ließen,

4. Die unnötige Luftvenchmutrung - gerade in Zeiten des Klirnaschutres - ist absolut
lnakzeptabel.

5. Oie unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt ist
inakzeptabel,

6. Die nicht ausreichend vorhandene Entfernung zum Wohngebiet ist inakzeptabel.

7. Die drohende Grundstücksentwertung gern.939 BaUGB ist inakzeptabel.

Bereits durch die Lärmbelästigung seitens der Trainings- und Veranstaltungstage des AM(
haben wlr durchaus reallstische Vergleichswert€, die unsere Bedenken gegen das

Bauvorhaben,,offroadgelände" uon fvor allem lm serug auf die

Lärmbelästigung und luftverschmutzu ng untermäu ern.

Dass ein Gerneinderat hier offenbar komplett die Weitsicht zurn Wohle ssiner Bürger, für
den Umwdtichutr, den Schutz der Lebensqualität der Menschen und auch der
vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt verloren hat ufld ärlsschließlieh

betriebswirtschaftllche Sichtweisen eines E{nzelnen unterstützt, sowie offenbar auch
aufgrund prekärer Finanzlage des €emeindehaushaltes nur eigene finanzielle lnteressen
verfolgt, halten wir frir äußerst bedenklich.
Wir fordern Sie weiterhin aut dl€ Entscheidung noch einmal zu überprüfen und die
Anderung am Flächennutaungsplan, sowie die Genehmigung des Bebauungsplanes nieht
vorzunehrnen.

Sonnefeld, L6.08.2828

Es besfehen grundsötzlichen Einwönde gegenüber der geplonten boulichen
Nufzung.

Würdiqunq des Sachverhalts:

1. Lärm- und Luftverschmutzung durch Fahrnutzung

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nutzungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und
Anlage von Parcours niederschlägt.

2. Lärm- und Luftverschmutzung durch weitere Nutzungen

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nutzungsintensität deutlich zurückgefahren.
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Für das überarbeitete Nutzungskonzept wurde eine schalltechnische Untersuchung für das
Bauleitplanverfahren durchgeführt. Dieses ist Bestandteil des Bebauungsplanes und der
Begründung, in welcher zudem die relevanten Aspekte der Betriebsbeschreibung und deren
gutachterliche Bewertung aufgeführt sind.

Die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Werte wird darin nachgewiesen.
lmmissionsrechtliche Konflikte lassen sich somit durch eine Herabsetzung des Störgrades
infolge eines überarbeiteten Nutzungskonzeptes im Bebauungsplan lösen. Belange nach $ 1

Abs. 6 Nr. 1 BauGB werden durch eine Anpassung des Nutzungskonzeptes berücksichtigt.

3. Synergieeffekte

Fahrnutzung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes abgesehen von üblichem Liefer-,
Kunden- und Personalverkehr im neuen Nutzungskonzept nicht weiter vorgesehen,
insbesondere keine Testfahrten. Die Nutzung des RMC-Geländes erfolgt, soweit vorgesehen
im Rahmen der dort einschlägigen BlmSchG-Genehmigungsbescheide. Dieser Sachverhalt
ist nicht Bestandteil vorliegender Planungsverfahren.

4. COz-Belastung und Luftversch mutzung

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nutzungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und
Anlage von Parcours niederschlägt. Unübliche und erhebliche Auswirkungen auf das
Schu2gut Luft sind nunmehr nicht zu erwarten.
lm Übrigen ist anzumerken, dass auch hochmotorisierte Fahrzeuge nicht abhängig von einer
bestimmten Antriebsart sind.

5. Inakzeptable Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt

Alle Eingriffe in Natur und Landschaft werden gemäß $ 1 a Abs. 3 BauGB ausgeglichen

6. Entfernung zu Wohngebieten

Dadurch das die Grenzen der im Flächennu2ungsplan dargestellten baulichen Entwicklung
hangaufwärts verschoben werden, werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine Bebauung erst in den vorliegenden Verfahren erst geschaffen.

Der Bereich entlang der Weidhäuser Straße ist bereits zum Teil als Gewerbegebiet im
wirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesen. Bereits mit Feststellung des wirksamen
Flächennutzugs- und Landschaftsplanes hat die Gemeinde Sonnefeld ihren Planungswillen
verdeutlicht, die Flächen entlang der Weidhäuser Straße vonrviegend als gewerbliche
Bauflächen zu entwickeln, um den Wirtschaftsstandort Sonnefeld langfristig zu sichern und
weitezuentwickeln. Da für Teilbereiche der hier überplanten Flächen zwischenzeitlich eine
konkrete Bauanfrage vorliegt, wird der Flächennutzungsplan für diesen Teilbereich im
Parallelverfahren konkretisiert und der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt.
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Die Planung wahrt allerdings insbesondere die planerische Vorsorge des $ 50 BlmSchG.
Eine Minderung der Beeinträchtigung durch Gewerbe- und lndustrieimmissionen wird durch
konsequente Gebietszuordnung angestrebt. lm FNP-Anderungsentwurf wird das direkte
Aneinandergrenzen von Nutzungskategorien der BaUNVO mit sehr unterschiedlichem
Störgrad und unterschiedlicher Störempfindlichkeit vermieden. Es findet somit als Ausdruck
der planerischen Vorsorge eine räumliche Staffelung nach lmmissionsempfindlichkeit der
einzelnen Baugebiete statt.

So ist zwischen den angesprochenen Wohngebieten (S 4 BaUNVO) noch ein
Flächenpotential für ein Mischgebiet ($ 6 BauNVO) vorhanden, welches als ,,Puffernutzung"
zu berücksichtigen ist. Die nächstgelegenen Wohnhäuser sind 260 Meter entfernt. Die
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut ,,Mensch" wurden gutachterlich untersucht und nicht
als erheblich im Sinne der geltenden Normen und Richtlinien eingestuft.
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7. $ 39 BaUGB - Vertrauensschaden

$ 39 BauGB bezieht sich auf Handlungen im Geltungsbereich eines rechtskräftigen
Bebauungsplanes. Es ist nicht ersichtlich, dass mit vorliegendem Bebauungsplan eine
Anderung, Ergänzung oder Aufhebung anderer rechtskräftiger Bebauungspläne der
Gemeinde Sonnefeld verbunden ist.
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Ergebnis der Prüfung und Würdigung

Aufgrund der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde die
Planung deutlich geändert, in ihrer lntensität, ihrer Nutzungsart und ihrem Störgrad deutlich
herabgesetzt.

Die Einwände werden insofern berücksichtigt bzw. können entkräftet werden

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass aufgrund
der geänderten Planung keine Beeinträchtigung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhälfnrsse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
anzunehmen ist.

An der Fortführung der Bauleitplanvertahren wird mit einem geänderten
N uE u ngs konzept festgeh albn.

Abstimmunqserqebnis:
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2.2 Zweites Teilschreiben

Widerspruch gegen die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes für das

Sondergebiet,,Offroadgelände" der Gemeinde Sonnefeld {Projekt.l'lr. 1,23.40} und Anderung
des Flächennutrungsplanes lm Parallelverfahren gem. $8 Abs, 3 äauGB fiir das Sondergebiet

,,Offroadgelände" im Bereich Weidhäuser Straße {Projekt"Nr. 1.13.40.U

Gerade in Zeiten, in der wir von Kränkheiten wie dem Cor/'d-lg-Virüs heimgesucht werden, dag sieh

erwiesenerftaßen besser und schneller in Gebieten mlt großer Umweltverschmutrung aulbreitet, sollte

man riieses Bauvarhahen in unmittelbarer ürtsnähe noch einrnal überdenken.

Das Bauvorhaben wurde vom Genreinderat elnstimrnig beschlossen, Dje oberste Pflie ht eines

Gerneinclera:es und eines 8ürgermeicters lst es, ,,das Wohl der Gemeincle zu schütren", und nicht qla:

Wohl eines einligen Unternehmerr ;u v€rtreten. Auch ist es alc äilßerst fragwrirdig anlusehen, daEs ein

Unternehmer anscheinend aktiv in eine Sauleitplanung involvicrt wird, während die direkt betroffenen
Anwohner nieht einmal infarmiert werden.

ligsct lrslurff l*r-v-qlullslrl

Ein örtlicher LJrrternehr:rer plant, ortsnah, auf einer Fiäche von 1,?ha, die aktuell als 6rünland
aurgewie:en i:t, seine verschiedenen Standorte hler anr GeschSftssitl 5onnefeld rurammenruführen.
Oieses Projekt, das bereits seit mehreren Jahren inr Gerpräch sein soli, wurde mit Gemeinde,

LandralEamt und Untere NaturschutzbehÖrde bereits abgeklärt. Da es slch bei diesem Projekt, das sich

als äußert umwellbelastend profiliert, um eine Bedrohung das ,,Menschenwohles" unel einen Einsrhnltr
in die Natur h*ndelt, i$l es unvetEtiindlich, dass die direkten Betroflenen, die Anwqhrrer cJes

Wohngebietes Neue Heinat, Müriensträße, Hedwigstraße und Weidhäuser Straße nicht im VorJeld

informiert und befragt wurden.

Es ist geplant, einen Teilbereich des Gebietes für Verkaufs-, Lager- und Gerverbeflächen und Parkplätre
ru nutzen, während det iibtige Teil f ür 5imulatlon und Vorbereitung von Offroad-Touren vorgehaiten
werden soll. Dle Aklivltäte* deE Offroad-Pärcours und der Outdoor-Veranstaltungen warden sich

voraussishtlich, es f legt in der Natur der 5ache, varrangig auf derr Feierabend und das Wcchenende
kanzentrieren,

in den planungsreehtlichen Festsetaur'lgerr der,,Aufstellung eines Bebauungspianes für dsc Sandergebiet

,,Offroadgelände" Gemeinde Scnnefeld" ist fol5ende Beschreibun6 ru legen;

,,Son$figes 50 nde rg ebiet S 1 14bs. 2 Bsu NV{J

lm Sanrlergebiet üffraod slnd alle bqullchen Anlage* rulassig, welche der Nuchemplindung eine r
üffr o ad -Tr e kk i ng-Tour d ie ne n, D i e s u mfasst :

Parcours für Fahrzeuge mlt sllen dafür erforderlichen buulichen Anlogen, Abgrabungen und

AuffiJllunqen

S chut zh ätte n u nd U nterstö n d e

freihtftküchcn

F r e lluft a u s ste I I u n g sf lä ch e n

Stellplätze, Cürports und Nebenanlagrn naeh 59 12 und 14 7qu{\tV}
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Ebenfalls rulossrg sind Flöchen t'ür Compingplölze."

lm Folgenden werden wir Punkt für Punkt unSere Einwände gegen dieses Projekt vorbringen. Wlr

werdfn uns, der Elnfachheit halber, der Gliederung cler,,Begründung mit Umweltbericht eum

Vorentwurf vam 22. Juli lü?0", ausgefrlhrt dureh das lngenieurbüro für Bauwesen ivs aus Kronach,

bedienen.

lig !$-r,rtrd dlrqck: -üi-Lg! ttt,lf .tl!.ttj:rF lr! tltt:r

Hier meinen wir, dass eine Andarung des Fiäcnennuteilngri- und des Bebauungsplanas niclrt erforderlie h

ist, da inr April 202CI rrom 6erneinderat ein neues Gewerbegebiet mit 39.0S0,*0 Quadratmetern

rusgewiesen wurde, das jedem Unternehmer rur freien Verfü5ung steht.

6enade in Zeiten, in d€nen der,,Fiächentrass" und die zunehmende Urnweltverrchmutzun8 die

Bevöikerung und die Landes- nnd Br.rndesregierung sehr bcsorgt, sollte rylan ah Gemeinde von einem

solchen Vorhaben Abslard nehmen.

Eine Gemeinde hat Eauleitpl$ne aufrustellen, wenn es frlr die städte bauliche lntwicklung und Ordnung

notwendig ist, Da ;n Sonnefeld das im April 2020 neu ausgewicscne Gcwerbegelände,,Förrhor" rnlt ca.

l-3ha afs reines 6ewerbegebiet zvr freien Verfügung der Gewerbetreibcnden steht, erklärt sich eine so

gerialte Flächenr.rrnnutrung itr unmittelbarer Nähe eines Wohngebietes niqht.

lm Landesentwicklungsprcgrarnm wird geraten, ,,vorhandene Pottntiäle der Innenentwickllng

möglichst vorrang:g ru nntzen. Ausnahmen sind zrlässig, wenn Pclentiale der lnnenentwicklung nicht

rur Verfügung :tehen."

Atrssdtlqtlaßr.','t -qd,.4"e0."gritrllluidsl

Da der Vor-Ort-Verkadf bei diesem Vorhaben nur eine untergeordnete Rolle spielen soll, lst eu

befürchten, dass der Löwenanteil vnrn Offroad-Parcours, den Campingplätren und OutdoorkÜchen

bestritten wird. Oa interne übernachtungs" und Verpfiegungsrnöglichkeiten gestellt werden, werden

sich clie pcritiven Au:wirkungen dieses Bauvornabens auf Einzelhandel, Gaststätten- und Hatelgewerbe

äußerst g*ring halten,

ys$nrjrietre--vstb.ilrl!!s.lt:.-qr"rd.!qf"qrfre.l.h: P-lilr-tulü,.t:lr

l;i;iiJrrlqntrtrtlrtBspltn

Oie für das Eauvornaben vorgesehene Flächen und die urnliegerrden Grundstücke werden irn

Flächenrrutrungsplan als ,.Dai.rergrünlarrd" geführt. fin ausgewierene Gerv*rbefläche befindet sich in ca.

3$üm Intfernung und hat rannit keincrlei rär.lmliche Verbindung mit dem Projekt. Dagegen befindet rich

in ca. ?3fim Fntfernung €in dlcht besiedeltes Wohngebiet mit Kindergarten, Friedheif und Kirche.

V::rldu*grcspJjstl

,,Es ist geplant, die Verkehruflächen vorzuhalten, um in Sukunft eine Erschließung äusgewiasener

gemischter Bauflächen im Nordwesten cles Geltungshereiches ru g*währleislen." Diese Vorhaltung

bereitet rlen Weg für cina rukünftige Eebauung dr.rrch Gevrerbeelnheiten oder aber eine Erweiterung

rjer flffroad-Aktivitäten im Nordwcsten, also jn unrnittelbarer Nähe des Wohngebietes var. Auch eine
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Außerung des Betreihers gegentrber der Presse lässt eine zukünftige Vergrößerung erahnen. Es bestehen

bereits Kontaktc in diesem Sinne *rit dem ol1sansässigen AfvlC.

fVliLl$tnl,rr riq' Lr,4lf yttf ryLrlJi{11!!}fi

All die in diesem Kapitel erwähnten lnfrastrukturen und Medien sind in gleicherWelse in dem bereits als

6ewerbegebiet äusgewiesenen 6elände ,, Dörrhod" vsrhanden oder bereits geplant,

&r-lr-rllrsir!!,1!,rui qrv !lldrultr]r ifijiiitll

J].t[;r.*11c rl,t]s L,]1iqt{l5tl-!l,rtle5, rl_*r ltl;thtttcliuLrrx utr<l rlct !jl.qLLrli-al!ü}_{ht,f:

I nrrlrissionsschutz

,,üie geplante Nützung hot voraussithtlich keine negotiven Auswfrkungen aul angrenzende bautiche

Nutzungen, 8ei rier urnliegenrlen Flöchen hondelt es sich bauplanungsrechtlich un 5ewerbefiöchen und

I a n dw i rts ch aftl ich e F I öch e n. "

gauplanrechtlich handelt es sich bei den umliegenrJen Flächen urn 6rünland und Ackergelände, lrr

diesem Kapitel befasst cich der Autor dieser Begr{,indungen ausschließlich mit den Auswirkungen der

6ülleauslrring*ng auf derr umliegende* Ackerfläe hen für die Nuteer des Oifroadgeländes und weist in

keincr We ise aul die lwangsläuflg entstehenden lmmissionen der l.lutrer, die sich mit hoehmotorislerten

Fahraeugen auf dem Offroad-Parcours bei nicdrlgen 6eschwindigkeiten mit hochtourigen Motoren

fonbevregen.

Die geplante Nutzung wird nrit Sicherheit negative Aalwlrkungen auf die an6ren:ende bauliche Nutrung

haben" Dar umliegende Gelände ist keinesrvegs als Gewerbegebiet ausgewiesen, das nächste

ausgewiesene Gewerbegebiet befinder sich in ea. 300 Meter Entfernung {Gewerbegebiet Sonnefeld-

5üd-BAiiJ, das krinerlei räurmlje he Verbindungen ru dern geplanten,,Offroad-6elänce" aufweist, und die

Entfernung ru einem dicht besiedelten Wohnß€biet rnit Kindergarten, Friedhsf und Kirche beträgt

l'ling*gen gerade einnal 230 Meter, Hier so,l wohl der 6rundstock ru einem neuen Gewerbegebiet

geiegt werden, obwohl irn berelts beschlossenen Gewerbeg*biet,,Dörrhof" ausreiehend Platr für solche

lnitiativen ist. N{an macht sich mehr Snrgen urn die Geruchsbelästigung der Nutzer des Offroad-

6eländes als um das ,,Menschenwohl" cier Antvohner.

Vielleicht sollte nran sich hier doch ein paar 6edanken ru CO2und PM1ü {Feinstaub}und dem Liirm

machen, der durch clie Besucher des ,,Offrsad-Geländes" entste hen r,vird. Al: Denkanstoß einige

offizielle Werte eines bekannten Geländevragenherstellers;

,,RAN6F fr*VE& 5DV8

&anqe Ro',ter SOV6 3.0'Litet'{urhodlesel nll 8-€ong-Autürnütikgetiebe und Stapp-Staft-System 202 kW (275 PS}:

Krnftsrofuerbrauch lrambf nieft: 7,8-7,6 V10okm, CAz-Emissianen kombiniert: aQfj-199 E/km, €fliilenzklqsse E'

RANGE RÖVEN SDVS

Range Rovcr 5AV8 4,4-Llter f uüadiesel mit *-1ilng-Autonatikqefrleüe urd Stofip-St{trt-Syßte n 25A kW {319 PS}

Ktoltstoffrierbrauch kombinien:9,4-9,2 tilüükn. cüt-tmissiaoen kofibtnlera: 147-24i g/kn, Efflüewkbsse
normaler und lang*r &adstdnd 8*

frÄNüE 80YFß 5.*Liter v8 Kamptetsar
llange frover 3.A-Liter VB Benzlner rri t s-5sng-4üfarnalikgettiebe, Stopp-Ssqvg-\ysttrc und Kcmprtssarout'lnelung
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Jg6 kW {S}S FS): Kraftstalfverbrauth kamltinlert 12,9-12,7 lllA1krn. COtinisslonen kambinlert:295-289 glkot.

Effhien*losse Fa {tffleicwklasse E bei la*gen Radstond )

RAll 6 E ROV E R S\h\ütab i $a ra p hy Oynrratr ( N a r m ol e r R ad sto n d )
Range tlover SVÄutablography Dynomic 5.8-Litet Vg Benziner nllt ü'6üng-Automütikqetriebe".tropp-slsrt-Systern

und Kcmpressarauftadung 416 liW (555 PS): Kraltstoffverbrauth komhlnfert: t3,l'f 3,1 l/10A kat. €Oi-Emissianen

kambiniert: 298-298 g/km. Eflizien<kiosse Fi

fiAt GE SOye 8 $VAutobiagraphy (!.cnqe, godstond.,

llünge &ov€t sV.Aulabiaaraphy 5.A-Liter V8 Sentfuet nit 8-6ong-ALrlamatikgetriebe,ltopp-Jfflrl'sy.Jlefi und

Korngrcssaraut'ladting 4J6 kW 1555 F5): Krsftstalfierbraurh kclmbiniert: 13,1-lJ,l l/10A k,'tl. C0e-€nrissianen

kom trinierf; 29 8 "29 I g/k n. E t'f iz ie n z kls sse E'

.t.,..-,1).' :,',:.-.a1 ,: 
' r..::,.,.. '::t, ,- tat,.,: I '1;:. "

'tt1 .':t:!'t;.att|..'lt; ., i'::,. .'

t-q..rr';,. Irltlls;ffurw_w.iantlrcvcr.dr.lfrlrttil*rietltlfuit,lt -,1:i!rt..it.J;.li

5o dürfen aueh stark motorisierte Neufahrzeuge bi: ru 75 Oeribel verursachen. was bei Anfahrtet: am

Hang sehr wahrseheinlich regelmäßig uberschrittefi r,verden wird" Da zu erwärten ist, dass die Besucher

des,,Offrsad-Geländes" mit ihr€n €igenen Fahrzeugen, dlp nir:ht aile brandneu sein werden, anreisen,

wirrl die Eelattung des angrenzenden Wonngebietes dutch Lärm und Li,rflverschmutzung erhebllch

:teigen, Dierer Teil des ürter i:t außerdem schon besunder: l:elastet durch den l-ieferverkehr eines

nahegelegenen großen Versandhandels und einel lndustrielackl'reretellers.

Die im 6emeindeblatt veröffentiichte Aussäge de* Eetreibers, dacs das Gclände ,,zum Ausloten der

Grenzbe|ostung van Fuhrteugen" dienen soll, bezeichnet *r heute se hlichtweg als falsch: ,,.,. Vielmehr

s11,d delinierte Übungsmöglicfikeifen vnd gezielt dat'ür gebaute Hindernisse geplant, um Kunden mit

ihren {Reise4Fahrzeugen vertrsilt zu maehen und speü!istlt* Fahrzeugeigenschafien $uszulaten. AIs

Beispide seie'n hier &öschungs-, Rampen- und Kippwinktl guannt. Hler ist zu betanen, doss e; sich bei

diesen Fchrzeugen aus*ahmslos um stro$enzugelassene Fahrzeuge handelt, die alss allen rechtlichen

i{ormdn {wie z. ä, Lürm- und Abgasvargaben) entspre€heft" Zudern bewegen wlr uns lrn Rahrnen dieser

übungsfahrten nit erner ntoxhrtolen 3eschttindigkeit zwischen 5 und 75 km/h."

ln einer Studi* ries österreichiscnen Umweltbundesamtes {Emissionsverhalterr vErr 5LiV- sport'Utility'

Vehicle:l wird deutiich gemachl, dass die Emissionen bei langsamen Fahren und heI besonderer

Beanspruchung durch Hindernisse {hochtourigas Fahren} um ein Vielfaches steigen. Stattdessen sorgt

man sich urrr die Belärtigung der Offroad-Nutler durch Giille'

lencliEhalts- llnd lta t rtr.sc hut"r

Es wurde völlig unberücksichtigt gelässen, dass sich direkt im Anschluss an däs Gelände be reits eine

.{usgleichsfläche befindel, eine Auflage, die lOL2 für,die Erriehtung des Bauhofes gestellt uncJ nie

eingerichtet wurde. Die Irfüllung dieser Auflage {Bepflanz::ng und Pflege eines 6rünslreifens}, isr- von

der €enreinde nie angelegt '.vorden. Die:e Ausgl*ichsfläche collte den oN<ologisehen lVert cjes GrünlandE
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steigern, Und es ist nicht Sinn der Aurgfeichsflächen. sie je naeh Bedarf auf andere freie Gruntistiicke
umzuplanen, damit auf dem Papier die Auflagen erfülit werden.

,,Die samit ökologlsch häherwertigen f iöcäen sollen die Eeeintfti€htigungen voil Natur und Lundschat't
"ausgleichen" und sind dauerhoft zu sichern untl ztt erhalten. " {LlU bayernl

0ie ais Ausgleichsfläche im Bebauungsplan .,Baubof Weidhäuser Stral3e" der Gemeinde Sonnefeld
ausgewiesene Fläche wurde lm ,,räumlichen Geltungsbereich der Anderung" susgespart, und würde sic!
mit der €inrichtung eines Gewerbegrundetücks mit Offraadbetrieb in direkter Nachbarsehaft auch wohl
völlig erübrigen. lrn Zuge dleser FlächenulnnuteunA mü;ste also auch diese Ausgleiehsflächa, deren
Funktion oben beschrieben wurde, urnverlegt werden, was wiederum mit Kosten für die Gemeinde
verbunden wäre, Man kann mit Ausgleichrfläehen auch nlcht Rei:e nach Jerusalcm sFielen und sie in
gottverlassene Gegenden verl€gen, wenn das 6elände interestant i.rlrd.

Unweltb€richt

llt.tllU:qtbtln* {l!':r'.1:!s.tJ!:Ul,l,i{!n .f .,t _iti}r, Vnf lr.lllurr

,,Die überplante Flöche hat eine Gröfie von circa Lt,18ü m2, f itl€ Flachennewversiegelung erfalgt in
moderstem Umfang um elnsn sporsamen llNXlong mit 6rund und Eaden gemoli 5 la Abs, 2 SauGB zu
ermöglichen."

,,Sonsliget Ssndergebiet
Gewerbliche Baufläche
Grünfläche

Wenn man diese Aufli:lung betroclrtet, wlrd nran merken, dass e.s möglich sein wirrJ, 5.260 rn: Fläche zi
bebaLten, sqmit au ,,versiegeln", das ist mehr als die Hälfte des Geländes keir're:wegs äls,,rnorJerat"
einzustufen. Dagegen fällt die vorg*sehene Gritnfläehe varse hwindend klein aus.

{k5ql r;clf,r.t 1111i tlqr- Lf ltWel t rr i r r l {tevii l kc rrlllf 
'f 

}1,!1l4t t,'-ql"gjql

$"qEqhqfbt t 1g -c! 
q.1; !l ry,y4rl t L.l r t I i I lr'9 r llr :'.yt; r r r dl gj 

I e

äas Vorhaben wird rwangsläufig Auswirkungen auf dir Einwohnerenlwicklung haben. Wer rnöchte
schcn in einem Gewerbegebiet attfvröchen, wenR mä:r vorher in einer Saekgasse arn lValdrand gewonnt
hat,

M;1{t11i1ltt:r3t11t",4!l: Ivltll.(.|_{i}t.Llnfl r14s:.r rtnl Aillglq:"it;ir. vi-rri !I.;111ry.t:ttlrrrr.vil:kI.lHf_ll

0ie Flächenvarsiegelung wird nrit 6,260 mr, über der Hälfte der vorgasehenen 6Eiändes, keineswegs
,,moderat" ausfallen, und daran wirrl sich auch dureh den Einbau von ein paar versickertrngsfähigen
Rasensteinen nlchts ändern. Andere vorschläge eur Minderung oder rum Ausgleich vor
Umweltar.rswirkungen werden hier nicht vorgesehen.

lSclclrleibulri,l dr:r'ru *rw;rltgrlflqn i.id:q.1;lj"cj"Igrl-Lli!tl1!.i:lllgfti Aur:v;irk1ln6qrl

0ie Versiegelung des ßodens ist leider nur eina c!är erlreblich naehteiligen Auswirkungen, Es yrircl

lwangsläufig zu höherem Verkehrgaufkornmen dr.ireh hochmotorisierte 5UV rlntj Pkws au{grund rie r

I tsrt nnu,z BauNVot I 5 430 m?

| ($r nbs. 1 Nr, I BauNVO) | e.280 rn)

I I 4eomr
I Summe: I i2.18o mr"
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angekündigten Veranstaitungen wie Firrnen-Events, Ausrtellungen, Messen, Schrauber-Kurse und

Outdoar-Koehkurse kommen, die ia ,,ggf, atch am Sonntag" stattfinden solleq,

!, llcntglü jilqg .;t{driq wq{jgg l.ösurrg;rnöglichkdi{en

,,Grundsätzlich würe die Ourchführung des Vorhabens auch an anderer Stelle im 5emeindegebiet
denkbar."

Auch das neu ausgewlesene üewerbegebiet ,,Odrrhof" hat eine 6ute und direkte Anbindung an die S303

und die regicnalen und überregionalen Besucher wurden an nicht einen.r Wohnhailc vort)eifahren. Auch

hierr,'rär* keine ürtsdurchfahrt rnit hschmotorisierten Fahrzeugen. E: wäre sogar noch etwas näher am

Autobahnanschluss in f ber:dor{.

,.Synergieefiekte nril dern Moto.sportgelände": das Motoßportgelände liegt 5Ü0nr liveit vom geplanten

,,Offroad-Gelän:je" weg, dagegen sind der Kindergarten, der Frirdhof und dre Kirche nur 300m

€ntfernt...Iine Kon]entration von Motor:porlgeländen in Ortsnähe würde die Büeinträchtigungen der

Anr.vohner noch erhohen.

;uf tlir: !r:hu{atir,it*r

Schutzgut Menrch

Schutzgut l(ultur- und
5achgüter

Schut:gut Tiere,

Pflanzen, biologisehe
Vieltalt

5chr;l:gut lan clscnaft

Srhrtzgut Fliche. ä{rden

5ehutzgut Luft

l'lier lvird ausschließlich auf die Schaff unE von Arbeitsplätzen hingewiesen,
leider wurde auf die Bedeutung von ,,Schuttgut Mensch" in keiner Weise
eingegangen" Die Schaffung von Arbe itsplätzen het nichts mlt,,5chLlt:" zu

tun, Schutzvi|rdigwären in diesem Fall die Anwöhner, die ihre Gärten ünT

Feierabend rrnd am Wochenende in einer lärm- und enrissionsfreien
Umgebung genießen möchten. 0ie Erwäirnung der Schaffung von
Arbeltsplätzen erscheint hier fehl am Plat?.

lJnsere Häuser und Grundstückc gelten ais unbewegliches Sachgnt, die mit
einer fJffroad-Anlage in der ftlachbamehait aufgrund der Lärn- und
Luftbelastung nur noch bedingt nutebar wären und samit erheblich an

Wert verlieren würden.
Die Anwohner ksmmen in elen 6enilst, Eesueh von frehen, Hasen, Fiichsen,
Eichhörnchen und einer buntefi Vogelwelt in ihren Gärten ru habcn. mit
9tändigem Lärnr, erhöhtenn VerLehrsa ufkommen und Luftverschrnut*ung
wird das leider enden.

Es handelt:ie h hlerbei keineswegs um die ,,Erweiterung" einer sehon

oesrenenoen ueweroeiiacne, son6ern um ote Antage eln€r uewerpertacne
auf der grünen Wiese. Wie bereits erwähnt besteht keinerlei räumliche
Verbindung zu berelts ausgewie:enen 6ewerbefläehen. Auch dis
Elnrlchtung von Ausgleichsflächen kann dieses Deflzit nicht aufwlegen

{:lehe Aus-gleichsfläehe Eauhof },

Elne nnögliclre Versiegelung von rnehr als der Hälfte des vorgesehenen
6eländes kann man wshl kaum alc 

"geringe 
Au1wltkr,r1tl" belrachten.

Mit den Emiscio.rswerten von 5UV und Geländefahrzeugen bei der fiand
kann man hier dach :richt von .,keiner Auswirkung" sprechen. Schon

alleine dia,,hochmotorisieft cn Fah rzeuge". deren Ortsdurchf ahrt
verhindert werden :;oll, lorgen für eine überdurchschnittliche
l-u{tverschmutzung, Außerdern lst nachgeruiesen, dass SUV und
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6eländewagen bei langsalner Fahrt .rehr viel mehr Abgase entwickeln al:
beispielsweise beirn Fahren auf eler Autobahn. Und diese Abgase werden
sich zwangslärrfig 1n der nähererr Umgebun6 konrentrleren,
Geqqndhe!t!!qhe 5chäden durch unnötige Ahgase sind zu erwarten,

L*!w i1: ! !11ßrpr1rr.t tqic_tlql_!.|.!]-Wq!-tq1r_t-tjr"Lt-{1lil

Jl tlltjrr11:rq b p'i N itJ r k l u rrlr lli ltr r1ry:lgt, ! Lt1 Ut trt

Sofern die gegenwärti6e Nutrung beibehatten werden würde, wäre das im 5i*ne cler Anwohner und
wtlrde rum Erhalt des Lebenrraumes fiir Flora Fauna beitragen. Da dle Gerneinde im April cJiesen lahres
39.000,00rnr Gewerbeflächc au:gewiesen hat, sollien erst einmal diese besetzt werden, bpvor e$ rJern

Grünland, daE als ltlaherholungsgebiet filr den ganTen Ort eine wichtige Rolle spielt, an den Kr;rgen geht.

l\ litt tujr !: lt q1,ll_r 
t 
gff-ii ! L 

q l g r l t.- r P l l n u r 16

0urch die Planung entst€ht ein Gewerbegeldnde, das etwa eineinhalb Fu3ballfelder misst, rnlttcn auf
eler grünen \üie:e jn unmittelbarer fuähe eines Wohngebietes. 0er Betreiber möchte Firmen,Events,
Outrjoor-Kochkurse mlt offenern Feuer in Waldnähe anbieten, rnöchte das Gelände ,,zvm Ausloten der
6renzbelastung von Fahr:eugerr" nutlen, und das,,6gf. auch an sonntagen", möchte Messen uncJ

Ausstellungen abhalten, auch das,,ggf. an Sonnlagen", dsr Eetreiber möchte seine Aktivitäten, dis :ur
Ieit anreheinend über mehrere orte verstreut sind, auf diesern 6elänrje konrentrieren. Um das u ü tun,
nlmmt er viel Geld in die Hand, und da er ein Unternehmer ist, rnuss es sich tumlnclest lohn€n, ronst
wäre er ein:chleehter Unt*nnehmer. lJnd aus diesern 6runde wird er selne Möglichkeiten bis zum
Anschlag ausnutlen. Die Eehauplung, die man in letzter leil öfter hön, e5 wäre, ,,wie wenn ein Ailto in
eine Garage einfährt", ist ja wohl ein klar untertrieben. Dafür braucht man keinen Offrsad-parcours, wie
er in der Sauleitplanung dar Gerneinde verankert ist.

Wenn 3 oder 4 6elSndew;gen, nicht unbedingt der neuesten Generation, das Anfahren am Steiihang
ilben, kann slch jeder leicht vorstellen, dass es in nächcter Umgebung zu erheblichem lärm und zu

erhöhtem COr und PMI&- Ausstaß kotnmt, Das isl keineswegs mit einer Einfahrl in eine 6arage zu
vergieichen, Es werden hier nledrige 6änge mit hohen DrEhzahlen verwendet, um dle Potenr des
Motsrs zu erhöhen. Schon dar Wort ,,üben" deutet darauf hln, dasr die Kurste ilnehnrer,,eine Tätigkeit
wiederhq{en, urn einen Lernprozess einruleiten unrJ eine Fähigkeit ru lernen,,.

Leider kann man diese Urnq{eltbelastungen, die ja wohl unbestritten entstehen werrien, uncj auf die in
clierer ßegründun6 in keinster Weise einge6angen wurde, nicht mit planerirchen Konzeptieinen
alrrrtindern oder verm eiden.

Auch die geplanten romantischen Lagerfeuer-Outdoor-Kachkurse werden lu einer erhei:lichen
lärrnbrelästigung der Anwohner, weit über die üblirhen Geschätlszeiten hinaus, fLihren. Es ist wohl kaum
glaubwürdig, das: die (urc- oder Event.Teilnehmer sich urn Z0:00 Uhr still !n ihre Zelte auf den dafür
vorgesehenen Cantpingpigtzen zurückriehen werrie*, Auch das läsrt sich durch planerische Maßnahmen
wohl ksr:m lÖsen. 0ie mit den outdoor-Küchen verbunrienen offenen Feuerquellen stelien in Waidnähe
eine eusätzliche Gefahr dar. l-lier sind auch heiß gelaufenen Geländewagenalspuffe lu hedenken, die die
6rasnarbe leieht in Srand $etzen können,

Es besfehen grundsötzlichen Einwönde gegenüber der geplonten boulichen
Nutzung.

Würdigunq des Sachverhalts:

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Der Gemeinderat hat im Jahr 2020 keinen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet nach $ B

BauNVO aufgestellt.
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Es ist für die spezielle Eigenart des Vorhabens keine Nutzung in einem rechtskräftigen
Bebauungsplan vorgesehen. Dadurch dass es sich um eine besondere bauliche Nu2ung
handelt, welche mit einem gewissen Flächenanspruch einhergeht und immissionsrechtlich
nicht in direkter Anbindung an reine Wohnnutzung möglich ist, ist eine Ausnutzung von
Potentialen der lnnenentwicklung im Gemeindegebiet für das Vorhaben nicht möglich.

Auswirkungen auf den Einzelhandel

Einzelhandel wird einen untergeordneten Aspekt bei dem Nutzungskonzept spielen, insofern
sind keine städtebaulichen und wettbewerblichen Konfliktlagen diesbezüglich anzunehmen.

D arstell u nge n i m F I äch e n n utzu ng splan

Der Bereich entlang der Weidhäuser Straße ist bereits zum Teil als Gewerbegebiet im
wirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesen. Bereits mit Feststellung des wirksamen
Flächennutzugs- und Landschaftsplanes hat die Gemeinde Sonnefeld ihren Planungswillen
verdeutlicht, die Flächen entlang der Weidhäuser Straße vorwiegend als gewerbliche
Bauflächen zu entwickeln, um den Wirtschaftsstandort Sonnefeld langfristig zu sichern und
weiterzuentwickeln. Da für Teilbereiche der hier überplanten Flächen zwischenzeitlich eine
konkrete Bauanfrage vorliegt, wird der Flächennutzungsplan für diesen Teilbereich im
Parallelverfahren konkretisiert und der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt.

Die Planung wahrt allerdings insbesondere die planerische Vorsorge des $ 50 BlmSchG.
Eine Minderung der Beeinträchtigung durch Gewerbe- und lndustrieimmissionen wird durch
konsequente Gebietszuordnung angestrebt. lm FNP-Anderungsentwurf wird das direkte
Aneinandergrenzen von Nu2ungskategorien der BauNVO mit sehr unterschiedlichem
Störgrad und unterschiedlicher Störempfindlichkeit vermieden. Es findet somit als Ausdruck
der planerischen Vorsorge eine räumliche Staffelung nach lmmissionsempfindlichkeit der
einzelnen Baugebiete statt.

So ist zwischen den angesprochenen Wohngebieten (S 4 BauNVO) noch ein
Flächenpotential für ein Mischgebiet ($ 6 BauNVO) vorhanden, welches als ,,Puffernu2ung"
zu berücksichtigen ist. Die nächstgelegenen Wohnhäuser sind 260 Meter entfernt.

Dagegen grenzen baulich entsprechend genutzte Gewerbegebiete explizit südlich der
Weidhäuser Straße, im Bereich der SÜC bis zur Einmündung ,,Neue Heimat" an. Zudem sind
weitere Gewerbeflächen noch unbeplant, allerdings gemäß $ 1 Abs. 2 BauGB in ihrer
entsprechenden baulichen Nutzung auch vorbereitet. Die Heraushebung eines singulären
gewerblichen Nutzungscharakters entspricht nicht den Tatsachen.
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Verkehrskonzeption

Zwischen den angesprochenen Wohngebieten (S 4 BauNVO) ist im wirksamen
Flächennutzungsplan noch ein Flächenpotential für ein Mischgebiet (S 6 BauNVO)
vorhanden, welches hinsichtlich der zukünftigen Erschließung zu berücksichtigen ist. Zudem
muss die Erreichbarkeit von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken weiterhin gegeben
sein.

Die konkrete Nutzung des Mischgebietes ist nicht Gegenstand des Verfahrens.

M aßn ah me n z u r Ve rwirkl ich u ng

Vorliegend ist ein Anschluss an das Stromnetz vorhanden. Die äußere Erschließung i.S.d. $
34 BaUGB ist gesichert, ein Anschluss an die Kanalisation ist bereits hergestellt, das Gebiet
wird in der entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnis der Gemeinde Sonnefeld
berücksichtigt. Diese Fakten treffen nicht auf das Gewerbegebiet Dörrhof zu. Dieses müsste
durch die Gemeinde Sonnefeld komplett neu erschlossen werden.
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lmmissionsschutz

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nutzungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und
Anlage von Parcours niederschlägt.

Für das überarbeitete Nutzungskonzept wurde eine schalltechnische Untersuchung für das
Bauleitplanverfahren durchgeführt. Dieses ist Bestandteil der Begründung zum
Bebauungsplan, in welcher zudem die relevanten Aspekte der Betriebsbeschreibung und
deren gutachterliche Bewertung aufgeführt sind.

Die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Werte wird darin nachgewiesen.
lmmissionsrechtliche Konflikte lassen sich somit durch eine Herabsetzung des Störgrades
infolge eines überarbeiteten Nutzungskonzeptes im Bebauungsplan lösen. Belange nach $ 1

Abs. 6 Nr. 1 BaUGB werden durch eine Anpassung des Nutzungskonzeptes berücksichtigt.

La n dsch afts- u n d N atu rsch utz

Die noch umzusetzenden Ausgleichsflächen der Gemeinde Sonnefeld für rechtskräftig
gewordene Bebauungspläne bleiben bei der Aufstellung des Bebauungsplanes außen vor,
insofern werden diese vollumfänglich berücksichtigt. Diese wird in ihrer Funktion durch die
geplante bauliche Nutzung nicht beeinträchtigt. Es ist nicht ersichtlich, dass aus diesem
Sachverhalt Mehrkosten für die Gemeinde entstehen.

Versiegelung

Durch die Festsetzung von Bauland in Verbindung mit der Grundflächenzahl werden
mawimrl O AF llakfqr harrlinh i'rhornränt F)iac dankt r{on annennmmanan \A/arct f-acc ah und

entspricht einer Grundflächenzahl von 0,54 bezogen auf das Gesamtgebiet. Dieser Wert
liegt sogar unterhalb dem Orientierungswert für ein Mischgebiet ($ 6 BauNVO) von 0,6. Der
Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete liegt gemäß $ 17 BauNVO bei 0,4. Daher
erscheint die Bezeichnung ,,moderat" für einen Faktor zwischen 0,4 und 0,6 durchaus
angemessen. lm Gegensatz dazu wäre eine grundsätzlich festgesetzte Grundflächenzahl
von 0,8 (Orientierungswert im Gewerbegebiet (S 8 BauNVO i.V.m. $ 17 BauNVO) als hoch
zu bezeichnen.

Einwohnerentwicklung

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes ist das Vorhaben in
seiner Lage und Ausdehnung sowie seines Störgrades nicht geeignet, negative
Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sonnefeld zu bewirken. Die
Auswirkungen auf das SchutzgrJt ,,Mensch" wurden untersucht und es wurde gutachterlich
nachgewiesen, dass die geplante bauliche Nutzung keine erheblichen Auswirkungen auf die
nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen hat.
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Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich von Umweltauswirkungen

Die Gemeinde hat gemäß $ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB die Träger öffentlicher Belange an dem
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung beteiligt und insofern auf Grundlage der nunmehr
vorliegenden Einschätzungen entsprechende Maßnahmen erarbeitet und in die Planung
aufgenommen.

Weitere Anmerkungen zu den lnhalten des Umweltberichts und den voraussichtlichen
Au swirku nge n der Pl an u ng

Der Umweltbericht zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wird auf Grundlage des neuen
Nutzungskonzeptes und der Ergebnisse des Scopings nach $ 4 Abs. 1 BaUGB grundlegend
überarbeitet.

Ergebnis der Prüfung und Würdigung

Aufgrund der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde die
Planung deutlich geändert, in ihrer lntensität, ihrer Nutzungsart und ihrem Störgrad deutlich
herabgesetzt.

Der Einwand wurde insofern berücksichtigt.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgesfe/lt, dass aufgrund
der geänderten Planung keine Beeinträchtigung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
anzunehmen ist.

An der Fortführung der Bauleitplanvertahren wird mit einem geänderten
N utz u n gskonzept festgeh alten.

Abstimmunqserqebnis:
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ll. Beteilig ung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange

Wasseruvirtschaftsamt Kronach, Email vom 06. Auqust 2020

I .1 . Wasserversorg ung, Gru ndwassersch utz

Dos Wosserwrrfschoflsomt Kronoch gibt Hinweise zur Wosserversorgung und zum
Gewösserschufz. Es bestehen keine grundsötzlichen Bedenken gegen die
Bouleifplanung.

Würdigunq des Sachverhalts:

Der Vorhabenbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquellen- und
Wassersch utzgeb iete bzw. wassenrtri rtschaft I icher Vorbehalts- u nd Vorran gf läche n.

Die Erschließung der Grundstücke gilt als gesichert.

Ein Baugrundgutachten liegt vor. Hohe Grundwasserstände beziehungsweise drückendes
Wasser konnten nicht festgestellt werden.

Die Anregung zut Minimierung der Versiegelung ist bereits als Hinweis in den
Planunterlagen unterhalten. Zusätzlich wurde im Zuge der Überarbeitung des
Nutzungskonzeptes der geplante Grad der baulichen Überpragung sowie die
Nutzungsintensität deutlich zurückgefahren, was sich insbesondere in einer niedrigeren
Grundflächenzahl im geplanten Sondergebiet niederschlägt.

1. Wasserversorgu ng, G rundwasserschutz

Der Vorhabensbereich liegt außenhalb festgesetzter oder geplarrter Heilquellen- und
Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtsehaftlicher Vorbehalts- und Vorrangflächen.

Die Erschließung der Grundstücke gilt als gesichert.

Er wird darauf hingewiesen" dass der Sehutz künftiger bauflcher Anlagen gegen po-
tenzlell vonhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwasser
denr jew*iligerr Bauherrn obliegt. Daher wird empfohlerr, vr:r Baubeginn ein Bau-

grundgutachten in Auftrag zu geben.

Alle Mögtiehkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen Eollten vorab geprüft und

soweil möglich berücksichtlgt werdeR.

Den Erandschutz bitten wir rnit dem zuständlgen Kreisbrandrat abaustimrnen.

Der Kreisbrandrat am Landratsamt Coburg wurde im Verfahren normenkonform beteiligt.
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Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Wassenviftschaftsamtes Kronach vom 06. August 2020 zu
Wasserversorgung und Gewässerschutz wird zur Kenntnis genommen.
Es wird festgestellt, dass keine Einwände bestehen und dass die fachlichen Hinweise
des LtVasserwirtschaftsamts Kronach zu Wasserversorgung und Gewässerschutz in
den Planunterlagen bereits berücksichtigt wurden.

Abstimmungserqebnis:

1 .2. Gewässersch utz, Abwasser, N iedersch lagswasserbeseitig un g

2. Gewässerschutz, Aburasser, N iederschl agswasserbeseitigu ng

Das ge1:iante \,'crhaben iiegt außerhal* des dezeit berLicksichtigteri Entwrlsselungsberei-
ches der Ann'asseranlage Sonue{eld Das anfallende Abwasser sorn'ie das Nierlersctrilrrgs-
wirsser rler Dachflilchen r.rnti der befestiglen Flär:hen sali in die vo$anclerre Kanirlisntian in

-Sonr:efelcl etngeleitet lnlerclerr, F,,lit den: Arrschluss des {:iebietes iirr cJie öffentftche AD'l,rasser-
anlage besteht nnter Beachfung der nacl-rfolgenden Bedingungen grLrmlsätzlirh E:nverrtänct-
nis.

ülr clieser:r Zusan:ntenhüniJ wird iruf $ .fS At:s. 2',.'YHG hirrgewlesen. wonach hliederschlags-
t'Jirsser ortsnirh versickeft 'rverden soli, se:'rveit den: ',,verler rvasserrechtliche rr*ch sonstige
ciffentlicl-r-rechtlrche Vorsclrri{ten cder l'uilsseruuifischaftliche Belarrge ertEegenstehen []ie
vcrhandenerr L,löülichkeiten dazu sind zr,: nutzen

Die Lrishertge ErlaLrbrtis flrr r]as Einlertr:n ron ltlischwasser, bzul lrlieclerschlirgsluirss+r- irr

versclriedene l'Jorflut*r in Sannefekl endet anr 3'l 122ü22 Die pteiffähiqlen Plarrur-lterlaglen
filr elie Beantragulrg der nachfolgenden gehobenen Erlaubnis ab cien.: ü1 8'l 28?3 silrcl i:is
;-l1.12.2021 beim Larnclratsanrt Coi:urgn einzilredcherr. Die Llemeirrde Sonneleld erslellt derzeit
clie Planungen {Lrr qiie Beanlr*gurrg die:er Erlau!:r'lis Dat:ei sind die NeberrbestimnrLrngen
cler vrrrhandenen Erlar.rb*is zu beachlen. Eei den r,ueiterelr PlirnunrJen sind auclr die hier ire-
anlragten Einleitunqer rn die Kirnnlisatinrr rrit zLr berücksichtiglen

Die frislgerechte Vnrlaqe dieser Planirngl uncl ei*es mrt dem Landratsarrit urrd rler:r L.l,fcsser-
wir-tschaftsamt abgestinrrrrte* Fristenplarnes flrr die effarcleriiclrerr Sanierungsr:raßrrirlrnren
sind dte iF,,linclest-)\./orartssetztlngen {iir clie,{Llsweisllllü vün Eaugei-rieten.

Ülrer den Zrslanci der iiorlrandenen Kanaliratic:n unrl iruch ui-;er clie hyclraLrlische l-eistunqs-
fähigkeit cler rueiteflihrenrlerr Kariaie können keine ifurgatren gem*cht wertlen- Dies ist vcrn
cler {-jer:relncte zLl prüfen Lrnd sicherzr-rsleilen.

Sofern das arrfallerrd* Niederschiagsu,'a=ser nieht rn die komnrunale Aliwassernnlage einge-
leitet wird. ist die ordnungsgemirl3e Niedersclrlirgsrsasserbeseitigurrg durch elerr Grurrcistuck-
:eigentülnel vorzunelim+n. Das auf den Daehflächen bzw- clen befestigten Fltlclren ;lnfal-
lencle Niederschlagswasser muss darnn ordnurqsgemtlß r.rncl unbeschadet Dritler beseitigt
werclerr-

Erlaubnisfrei kann in GelväEser datrn eingeleitet werden, welrn clie Vorgaben cler Nieder-
schlaglswarsserfreistellungsverorclrrung {N\A/FreiVJ in Verbindurrg nrit den Teclrr:ischen Re-
gleln zum sclradlosen Einfeiten volr gesammeltem Nieclersclrlagswasser ins (,-irunclurtrsser

{TRENGW). bzw. die Technischer: Regehi zum sclradlosen Einieiterl von gesamnreltem Nie-
clerschlirgsvnasser in otrerirrJische (jelvüsser {TRENOG ) e inqehalterr werc!err.

FÜr erlaubtrispflichtigle Eirrleitu*gerr ist ein Antrag auf wirsserreclitliche Llerrehmigurrg bei der
zr-rständigen Rechtsheliörde eirrzureichen. Hierzu ist eine Entwässerurrgsplanunql genr.
t\,letkblatt DWA-F,4 153 - Harrcllung;senrpielrlrrnü zlmr Umgirng rrit Regenr,vasser zlr erbringerr.
Auf weitere Artreiislrilfen. wie DWA-A !i7, DVVA-A l'18 Lrrrd DWA-A'l38wirci exenrplrrrisch
tringewiesen.
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Dos Wosserwrrlschoftsomt Kronoch gibt Hinwetse zur Abwosser- und
Niedersch/ogswosserbeseifigung. Es besfehen keine grundsötzlichen Bedenken
gegen die Bouleifplonung.

Würdiqung des Sachverhalts:

Es besteht grundsätzlich Einverständnis mit der geplanten Art und Weise der Entsorgung
von Abwasser- und Niederschlagswasser.

Das geplante Baugebiet wird bei der Beantragung der nachfolgenden gehobenen Erlaubnis
für das Einleiten von Niederschlagswasser in verschiedene Vorfluter mitberücksichtigt.

Eine Überprüfung der geplanten Art und Weise der Entsorgung von Abwasser- und
Niederschlagswasser hat stattgefunden, eine problemlose Aufnahme durch die Kanalisation
kann sichergestellt werden.

Das auf den Dachflächen bzw. den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser
muss ordnungsgemäß und unbeschadet Dritter beseitigt werden. Sofern die Grenzen des
erlaubnisfreien Gemeingebrauchs überschritten werden, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
einzuholen.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach vom 06.August2020 zu
Gewässerschutz, Abwasser und Niederscälagswasserbeseitigung wird zur Kenntnis
genommen.

'l . Es wlrg resrg/esterrt, oass ,(erne Etnwanqe pesfenen.

2. Eine Überprüfung der geplanten Aft und Weise der Entsorgung von Abwasser- und
Niederschla,gswasser hat stattgefunden, eine problemlose Aufnahme durch die
Kan al i sati o n kan n sicfi ergeste I lt we rden.

3. Sofern das auf den Dachflächen bzw. den befestigten Flächen anfallende
Niederschlagsvvasser nicht auf dem Grundstück entsorgt werden kann, ist für die
Einleitung in die Kanalisation eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.

4. Das geplante Baugebiet ist bei der Beantragung zukünftiger Erlaubnisse für das
Einleiten von Niederscfilagswasser in verschiedene Vortluter zu berücksichtigen.

Abstimmunqserqebnis:
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1 .3. Oberflächengewässer, Gewässerentwicklung, Überschwemmungsgebiet

3" Oberflächengewässer, Gewässerentwicklungr Ü berschwemmungsgebiet

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von festgesetrten oder faktischen Überschwem-

mungsgebieten. Wassersensible Bereiehe sind ebenfalls nieht berührt.

Nlieht geprüft wurde die Gefährdung des Gebietes hinsichtlich oberflächlich abfließenden

Niedersehlagswassers.

Dos Wosserwnfschoflsomf Kronoch gibt Hinweise zu Oberflöchengewössern,
Gewösserentwicklung und Überschwemmungsgebieten. Es beslehen keine
grundsötzlichen Bedenken gegen die Bo uleitplonung.

Würdiqunq des Sachverhalts:

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von festgesetzten oder faktischen
Überschwemmungsgebieten. Wassersensible Bereiche sind ebenfalls nicht berührt.

Aufgrund der Hanglage des Planungsgebietes ist eine mögliche Gefährdungslage durch wild
abfließende Wässer bei Starkniederschlagsereignissen nicht ausgeschlossen. Dadurch,
dass der Hang eine weitgehend geschlossene Vegetationsdecke aufweist, ist in
Abhängigkeit von der Versickerungsfähigkeit des Bodens in der Regel eine flächenhafte
Versickerung des Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone möglich. Dem
Bauantrag ist ein Entwässerungsplan beizulegen.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Vllasserwirtschaftsamtes Kronach vom 06.August2020 zu
Oberflächengewässern, Gewässerentwicktung und Überschwemmungsgebieten wird
zur Kenntnis genommen.

1. Es wird festgestellt, dass kerne Einwände bestehen.

2. Dadurch, dass der Hang eine weitgehend geschlossene Vegetationsdecke aufweist,
ist in der Regel eine flächenhafte Versickerung des Niederschla,gsu/assers über die
belebte Bodenzone möglich. Dem Bauantrag ist ein Entwässerungsplan beizulegen.

Abstimmunqserqebnis:
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1.4. Altlasten, Deponien, Bodenschutz

4. Altlasten, Deponien, Bodenschutz

Die vorn WWA Krnnach vorgerronrmene Recherche irn Altlasten-, ßoden- und Deponieinfor-

matioilSsystern {ABuDlS} erbrachte auf den beplanten Fiächen keine kartierten 5chaderrsfälle

oder Altab[agerungen.

Ar-rf den ,,Mustererlass zur Berlirklichtigr.rng von f lfrchen ryrit ßodenbelirstiln*efl, insbesonde-

re A:tlasten, bei iler Bauleitplanung unel im Baugenehmigungsverfahren" der ARG[BAU, der

rnit 5{tu'tl5 vcin: l8.fl4.ü2, Az. llB5-4611.110-007/91 in üayern verh:indhch eingefuhrt wurde,

wird hinger,viesen.

lm beplanten GEltiel liegen 51aunä::eliöden rrus überuviegenrl Lonrger trlerwitlerung des feu-

erletten5 rror, ln dielen Siiden können geogen erhöht"e Schadstoffgehalte {fhrorn, {rlickel unr1

Zink, ggf" auch Blei und Kupfer, vgl. üAG-[iruheit 5'1] vor[iegen. Dirs kann dir Vernrertungs-

möglietrkeit von $erden*raterial einschrän$sen. Es lvind empfchlen bei der ordnungsgernä{9en

Verwerlung bzw. EilteorEnng ein Fachbüro rr-r beteiligen.

Der beiebte O[:erboden (Mcitlert]odenl urrd ggf. der kulturfirFrige Unt€rh,oden sinci r:uch $

202 8aul6ß ru rehonen, gptr€ilnt abrr;lragen, fachgerecht .1r,,'risclrenrc-rhgern, vür Verr"rllchlLing

eu srhütrer: urrcJ narh clen Vorgaben des $12 SUodSchV r:rtrnah innerhalb der gleichen geo-

lclgisr-hen linheil {FeirerlettenJ zu verlverten. Der nicht kt-rlturfähige l-.lnterbuden und dar

Untergrurudmateriaf srrllte innerhalb des Vorhailensbereirhes in technischefl [Saur,nierkert

vurlvendet lr,,'erclen, unt eine fntsorgung ru vermeiden.

Schädliche Elodenl'erarderlrngen dr.rreh gasförmige, flüssige oder feste 5thadsto{fe sind un-

bedingt zu verrneiden. lrn Zuge der Erstellung der Gebäude und der Ernichtung des fJffro*d-

üe1änrieE finden erhebliche tlngri{fe in das Schutrgut Boden stäl.t. dlurrh die geg:lante Nut-

rrrrre iqt rnil d*,rrllir'h rrr.rrirr$:r,rter lniillr"+lilrnsIeitlrrnp rJe< Er;d*1nr rrr rprhnrlF ln rl+,r Fnlp*

entsteht erhohter OberflaehenaLrflu:s und f.rosionsanfülligkeit, Llie llangneigung begünstigt

den Abflurss. Der {schlammhalligel überflächenabfluss ist in der Fldehe rurückruhrlter:. Fnl-

gende Rege[ungen srnd ru beachten:

E1*nalteil der !Drüirtren der ülN l!,731 {Büdenhesilh;rffenheit - tenuedu}ü ill:ln Br-rdenmülerii]!]. Üie-

5es Rf,gelri,'erk besclire?Dt die ,Arrlorderungen an den Au$lräu und 'lie Zriii$chenlaqerunq uün Eü-

{enfius.hulr. z.E. 'lie sepa!'ate L.:lüerunq vi-rn l'Jultefl'ft}clen. die ''reflneidunq r,'üt, i'efdcclt1uilq, \re!"t'läs-

surrq Lrnd Gefüqeueränderünqen.

Eirrhüllen ,ler'cDrfliiben 
'ler DlFl 19639 {8rjdenschulz bei Flanunq Lrnd Dtlrchführlrnq von EatLtvarl'ra-

lreni. Dieses Dükurxent qitrt eine Handluncls,rnle;tunq zum llaubeqleitenden Büdenschlrtz und iielt in
seiner ,qn,J,'en{lririg auf .l!e ltlinimierung cler l/erlrrste der Eesetzlich üEschü1zteü natürliche* Büdenfunk-

tifinen irn Rirhnlen vo* Enurnaßnahmen ah. iülern edlelrliclre Eingr-iffe darrit verl]trn{tEn sind.
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Einhalten der DIN l89I5 {Bodenarheiten im Lanclschaftsbau}

Einhallen der Vorgalren in der DIN I8300 {Erdarlreiten}

lm Umgang mit Bodenmaterialwird auf die weiteren einschlägigen Gesetze und Merkblätter

verwiesen:

Bezug über:

http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralisehe_abfaelle/bodenmaterial/index.htm

Häufige Fragen im Zusammenhang mit godenaushub beantwortet folgender Link;

https://www.lfu.bayern.de/abfal!/mineralische_abfaelle/faq_bodenaushub/index.htrn

a

a

Dos Wosserwirfschoftsomt Kronoch
Bodenschutz. Es bestehen keine
Bouleifplonung.

zu Altlasten, Deponien,
Bedenken gegen die

gibt Hrnweise
grundsötzlichen

Würdiqunq des Sachverhalts:

Es wird festgestellt, dass keine Altlastenverdachtsfälle im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes zu erwarten sind.
Die Ausführungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen, in der Begründung zum
Bebauungsplan sowie in den Umweltbericht au2unehmen und in den Hinweisen zum
Bebauungsplan zu ergänzen.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach vom 06.August2020 zu
Altlasten, Deponien und Bodenschutz wird zur Kenntnis genommen.

1. Es wird festgestellt, dass keine Einwände bestehen.

2. Die Ausführungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen, in der Begründung
zum Bebauungsplan sonrie in den Umweltbericht aufzunehmen und in den Hinweisen
zum Bebauungsplan zu ergänzen.

Abstimmunqserqebnis:
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2. SÜC Enerqie und HzO GmbH, Emailvom 25. Auqust 2020

Sehr geehrte Damen und Henen,

im Bereich der geplanten Baumaßnahme befinden sich Versorgungsleitungen der SÜC

Zu lhrer lnformation fügen wir unsere Leitungspläne für den angegebenen Ausbaubereich
bei.

Bei Erdarbeiten in der Nähe unserer Versorgungsleitungen bitten wir Sie, unsere jeweils zu-
ständige Betriebsabteilung

rechtzeitig zu informieren und eine gemeinsame Ortsbegehung durchzuführen.

Bei Bauarbeilen in der Nähe unserer Versorgungsleitungen gelten die Schutzabstände ge-
mäß den aktuell gültigen Bestimmungen.

Weitere Anregungen und Einwendungen bestehen unsererseits nichl.

Freundliche Gnlße

SS*d-''A,.,|..5, j
Anlagen
2 Bestandspläne

Elektrizität
Datenleitungen

Telefon 09561 749-1120
Telefon 09551 749-'1740

/ri]
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Es besfehen keine grundsötzlichen Einwönde. Bei Erdorbeifen in der Nöhe von
V e rsorg u n gsleilun gen ist im V oro us eine Orfsbe geh u n g d u rchzuf ühre n.

Würdiqung des Sachverhalts:

Verlegter Leitungsbestand ist gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB fes2usetzen

Ein Hinweis wird diesbezüglich in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Bei Bauarbeiten in der Nähe der Versorgungsleitungen der SÜC gelten die Schutzabstände
gemäß den aktuell gültigen Bestimmungen.

Beschlussvorschlaq:

Die Stetlungnahme der SÜC Energie und HzO GmbH vom 25. August 2020 wird zur
Kenntnis genommen.

1. Es wird festgestellt, dass kerne Einwände bestehen.

2. Verlegter Leitungsbestand ist gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 13 BaUGB festzusetzen

3. Weitere Hinweise sind in die Begrünung aufzunehmen

,

.,.J

Abstimmunqsergebnis:
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3. Amt für Dioitalisieruno. Breitband und Vermessuno Coburo. Schreiben vom
24. Auqust 2020. einqeqanqen am 25. Auqust 2020

Sehr geehrte Damen und Heren,

mit E-Mail vom 30. Juli 20?0 haben $ie dan €nfwurf des oben genannten Eebauungsplans

sowie der Anderung des Flächennutzungsplans einschließlich Eegründungen vorgelegt. Als

Trägar öffentlichar Belange hat das Amt ftlr Digitalisierung, Breitband und Vermessung

(ADBV) Coburg lolgenden Einwand gegen die dargestellten Flanungen.

Mit Auenahme der Grenzen zu den Flurstücken 695/1, 69513 und €97/9 wurden die

Gronzen des das Planungsgebiet bildenden Flurstücks 586 der Gema*ung

$onnefeld bisher nichts rechlskräftig festgestellt. Letztere liegen im Liegenschafts-

katasler nur digitalisiert auf Basis der [.fraufnahme aus der Mitte dsll9, Jahftun-

derts und daher mit einer den heutigen Anforderungen keinesfalls genügenden

Genauigkeit vor und sind in diaser Form nicht ale endgirltige Plangrundlage bav. als

Bezug für Baumaßnahmen geeignat. Zur Schaffung eines einwandfreien Kalaster-

nachweiEes und damit Rechtssicherlreit im Hinblick auf das gasamte Vorhaben wird

daher dringend empfohlen beim ADBV Coburg einen Antrag auf Grenzormittlung

sämtlicher bisher nicht ermittelter Grenzen des Flurstücks 586 der Gemarkung

Sonnefeld zu stellen.

Auch die Grenzen der Flurstiicke 5?5 und 52712 der Gemarkung Neuensorg, die als

externe ,Ausgleichsflächen vorgesehen eind, wurden entweder bisher nicht rechts-
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kräftig festgestellt oder die Koordinalen der Grenzpunkte wurden aus älteren

Vermessungen berechnel. ln beiden Fällen genügen diese den heutigen Genauig-

keitsanforderungen nicht. Vor dem Hintergrund der auf den genannten Flurstüicken

voaunehmenden AusgleichS- und Ersa&maßnahmen wird auch hier für die Rechts-

sicherheit dieser Grenzen die Stellung eines Antrege auf Grenzermlttlung bzw.

Grenzfeetstellung dringend empfohlen.

rben diesem Einwand rnöchten wir lhnen einige weitere Hinweise geben, die berück-

rhtigt werdan sollten:

1. lm Planungsbereich liegen aktuellkeine beantragten Vermessungen vor

2. Bereils vorhandene Katasterlestpunkte der bayerischen Vermessungsverwaltung

scheinen durch die aus der Planung rasultierenden Eaumaßnahmen voraussichtlich

nicht gefährdet zu Eein,

3. Bezüglich des Gebäudebestandes ist nicht sichergestellt, dass alle dezeit

vorhandenen Gebäude in der Plangrundlage ltickenlos enthalten sind. lnsbesondars

kleine Nebengebäude sind nicht immer einmessungspllichtig und deshalb nicht

unbedingt in der Digitalen Flurkarte (DFK) vorhanden.

4. Die Ersohließung mit Breltbandanrchl{iseon ist filr neu entstehende GrundstiJcke

nach $ 771 Abs, 7 Telekommunikationsgesatz g6reg€lt. Dabei wird grundsälzlich ein

$ichersteliungsauürag für die Mitverlegung geeigneter passiver NeEinfrastrukturen

für Glasfaserkabel bei der Frschließung von Neubaugebieten festgelegt Wir

empfehlen deshalb im Bebauungsplan filr dan sofortigen oder kilnftigan Anschluss

mit Glasfaserle itungen verbindliche Festaetzu ngen aufzunehmen.

5. Wir bittan Sie auf den vorgelegten Unterfagen eine aktuelle Kartengrundlage zu

verwenden sowie bezüglich diese r einen Copyrig ht-Vermerk aufzu nehmen.

g. Neue Bauleitpläne sollen während des Aufstellungsverfahrena auf einsm $erver der

Gsmeinde digifal veröffenllicht werden. Nach dem Satzungsbeechluss sollen in

Krafi getretene Bebauung$pläne gemäß $ 4a Abs. 4, $ 10a Abs.? und $ 214 Abs.1 S.

I Nr. 2e deE BaUGB sowie den Planungshilfen lV, 5.4 Nr. 7 außerdem rlber ein

zentrales lnternetportal des Landes öffentlich zugänglich gemacht werden. Dag

allgemain zugängliche zantrale Geoporlal Bauleitplanung nimrnt dieae Funktion ein

{http:lAnnmr.bauleitplanung,bayern,de/). Gerne können Sie unserem Geodaten-

ansprechpartner {Herr Finzel, 095S1-8047-34} die Speicherstelle bei lhrer Gemeinde

zwecks Vetöffentlichung auf dem Geoportal mitteilen, lvenn Sie aicfr nicht selbst

dqrthin verlinken wollen.
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Ferner geben wir lhnen folgende fachliche Hinwsiae:

1. Für die Katasterführung und auch ftrr die ki:nftigen Grundstücksverkäufa im

Plangebiet wäre es von Vorteil, wenn frühzeitig $traßennamen und Hausnummern

vergeben wären. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Förderung nach

der Bayerischen Gigabitrlchtlinie (BayGibitR) nur ftjr im Liegenschafirkataster

nachgewiesene Hauskoordinaten möglich ist,

2. Grundstückseigentlmer habon einen Rechtsanspruch dareuf, daas Grenzzeichen,

die im Zug von Baumaßnahmen verändert oder zerstört worden sind, auf Kosten des

Verursachers wiedarhergestellt werden. Wir empfehlen deshalb, dass nach Abschluss

der Baumaßnahmen beim ADBV Goburg ein Antrag auf Wederherstellung solcher

Grenzzeichen gestellt wird.

Zurn Verfahren der Flädrennutzungsplanänderung wird keine wsiter gehende Stellungnahme

abgegeben.

Filr R{lckfragen, weitera Hinweise und Beraturrgen sowie für Kostenschätzungen zu den

angesprochenen Vermessungen stehen wir lhnen gern€ zur Verfugung.

Dos Amf für Digifolisierung, Breitbond und Vermessung Coburg mocht einen
Einwond bezüglich der Planung geltend und gibt weitere fochliche Hinweise zur
vorgelegten Plonung.

Würdiquno des Sachverhalts:

Zur Gewährung einer absoluten Rechtssicherheit der Planung wird ein Antrag auf
Grenzermittlung sämtlicher bisher nicht ermittelter Grenzen des Flurstücks 586 der
Gemarkung Sonnefeld gestellt.

Auch für die Grenzen der Flurstücke 525 und 527l2der Gemarkung Neuensorg werden
entsprechende Anträge auf Grenzermittlung gestellt.

Zu den Hinweisen:

1. Kenntnisnahme, keine Veranlassung

2. Kenntnisnahme, ein Hinweis ist in den Planunterlagen enthalten.

3. Kenntnisnahme, keine Veranlassung. lm Geltungsbereich sind keine derartigen
Nebengebäude vorhanden.

4. Kenntnisnahme. Ein entsprechender Vermerk wird in die textlichen Festsetzungen
aufgenommen.

5. Der taggenaue Stand der Kartengrundlage ist in den Unterlagen enthalten. Ein
Copyrig ht-Vermerk wird ergänzt.

6. S 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB wird befolgt, die Unterlagen sind während des
Beteiligungsverfahrens nach $3 BauGB auf der lnternetseite der Gemeinde Sonnefeld
einsehbar. Die Veröffentlichung erfolgt auch über das entsprechende Geoportal des
Landes, wo sich die Gemeinde zwischenzeitlich registrierte.

7. Der Hinweis zur frühzeitigen Vergabe von Straßennamen und Hausnummern wird zur
Kenntnis genommen.
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8. Der Hinweis, dass nach Abschluss der Baumaßnahme ein Antrag auf
Grenzwiederherstellung empfohlen wird, sollte in die Begrundung aufgenommen
werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung Coburg vom 24. August 2020 zur Kenntnis.

1. ln die verbindlichen Festsetzungen wird ein Passus aufgenommen, dass das
Baugebiet an das Glasfasernetz anzuschließen ist.

2. Ein Copyright-Vermerk wird in den Planunterlagen ergänzt.

3. Der Hinweis, dass nach Aösclrluss der Baumaßnahme ein Antrag auf
Grenzwiederherstellung empfohlen wird, wird in die Begründung aufgenommen.

Abstimmunqserqebnis:
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4. Vodafone Kabel Deutschland GmbH. E-Mail vom 07. September 2020

4.'l Flächennutzungsplanänderu ng

Wir teilen lhnen mit, däs6 die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von lhnen
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht lm Planbereich belinden sich keine
Telekornmunikationsanlagen unser€s Unlernehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen
isl unsererseits dezeil nicht geplent.

Es bestehen keine Einwönde

Beschlussvorschlaq:

Kei ne Bescälussfas su ng erforderlich

4.2 Aufstellung eines Bcbauungsplanes

Wr teilen lhnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Oeutschland GmbH gegen die von lhnen
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. lm Planbereich befinden sich keine
Telekomrnunikatlonsanlagen unseres Unternehmens. Fine Neuverlegung von Telekommunikationsanlager
ist unsererseits derzeit nicht geplant.

lm Rahmen der Gigabitoffensive irvestiert Vodafone in die Vereorgung des Landes mit
hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Verfügbarkeit von Netzen der
nächsten Generation - Next Generation Access (NGA)- Netzen.
ln Anbetracht der anslehenden Tiefbauarbeiten müchten wir hierrnit unsä. lntorcgse an einer
Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die Unternehmung bewerten zu
können, benötigen wir lnformationen hinsichtlich Potenzial und Kosten.
Flnahalh ]rlflan ufr Fla rrna llrra Ä nlrerar* nar illil rn nronnflalr{ naurnrhardrrnr{rfnnn 

^^fi 
rrr canr{an

und uns mitzutailen, ob hierfür von lhrer Ssite Kosten anfallen würden. Für den Fall, dass ein
Kostenbsltrag notwendlg ist, bitten wir um eine Praisangabe pro Meter mitverlegtes Leerrohr. Das
IVeiteren sind jegliche lnformationen über die geplante Aneiedlung von Unternehmen hilfreich (zu
bebausnde Fläche, Anzshl Grundstticke, Anzahl Unternehmen, etc|.
ln Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit die
Telekommunikations-lnfrastruktur in lhrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft.
Wir freuen uns dar{rber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechparlner mitteilen würden, bei dem wir uns im
Anschluss melden können.

Es bestehen kerne Einwönde. Es wkd lnferesse on einer Verlegung von Leerrohren im
Zuge des Breitbondousbous bekundet.

Würdiqunq des Sachverhalts:

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlaq:

Keine Beschlussfassung ertorderlich.
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5. Bund Naturschutz- Kreisorrrnne Goburo. Schreiben vom 04. Seotember 2020.
eingeqanqen am 07. September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die BUND Naturschutz Kreisgruppe Coburg nimmt zur Auf$tellung
elnes qualifizierten Bebauungsplanes für das
Sondergebiet ,nOffroadgelände" in Sonnefeld wie folgt Stellung;

Das Bayerische Landesamt für Umwelt empfiehlt die Durchführung
einer speziellen ärtenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für
Bauleitplanverfahren. Werden die artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände nach g 44 BNatSchG in der Bauleitplanung
planerlsch nlcht ausreichend bewältlgt, können slch bei der
Verwlrklichung der Planung unüberwindbare Hindernisse ergeben.
Im Messtischblatt 5732 Sonnefeld ist gemä6 den Angaben des
Bayerischen Landesamts für Umwelt, bezogen auf die
Eingriffsfläche, insbesondere mit den folgenden saP-relevanten
Arten zu rechnen: Dunkler Wiesenknopf-Amelsenbläuling (Rote
Liste V), Baumpieper (Rote Llste 2) und Bluthänfling (Rote l-iste
2). Da in den vorgelegten Unterlagen für die Bauleitplanung die
saP fehlt, fordert der BUND Naturschutz diese nachzureichen und
dabei eine aktuelle Bestandseffassung am Eingriffsort
durchzuführen.

Die Aussage in der Begrtindung des Bebauungsplans, dass es slch
,,utn elne lntensiv genutzte Grünlandfläche ohne Ökologisch
weftgebende Strukturen*' handelt. ist falsch, da schon eine kurze
Begehung des Gebiets dle Nachweise von zwei Heuschreckenarten
der Roten Liste Bayern {Chorthippus dorsatus, Stethophyrna
grossum) erbrachte. Außerdem wurde der Große Wiesenknopf
{sanguisorba officinalis) nachgewiesen, der aueh die Wiftspflanze
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist.
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Es ist daher nicht auszuschlleßen, dass Teilbereiche des
Elngriffsgebiets dem FFH-Lebensraurntyp ,,Magere Flachtand-
Mähwlesen (Alopecurus prctensls, Sanguisorba
afflclnalls)" zuzuordnen slnd. Daher ist hier sowohf eine
Biotopkaftlerung als auch eine Efasstlng von saP-relevanten
Tierarten erforderlich',

Die verwendeten Kompensationsfaktoren bei der Errnlttlung der
efforderlichen Ausgleichs- Und Ersatzmaßnahrnen sind daher
entsprechend eu korrigieren.

Problematlsch ist der hohe Versiegelungsgrad im geplanten
Qffroadgelände, Durch die AusEleichsfläche wird das Problem der
zunehmenden Flächenversiegelung ln keinster Weise gelöst. Ob
die teilweise nur ca. 20 m schmale und 0,4 ha große
Ausgleichsfläche, die von drei Seiten von Wald umgeben ist, zur
Schaffung einer aftenreichen Streuobsfwlese geeignet ist, darf
stark bezweifelt werden.

Nach Art" 1 BayNatschG slnd Gemeinden verpflichtet, ihre
Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu bewlftschaften. Die Gerneinde
Sonnefeld sollte angesichts der Verpfllchtungen zuiln Erhalt der
Blodiversität und Eum sparsamen Umgang mlt nisht vermehrbaren
Flächen auf dieses Vorhaben verzlchten.

Da der Klimawandel mlttlerweile unumstrltten lst und gerade das
Treibhausgas Kohlendloxid hierzu einen nicht unwesentlichen
Gtaitlrrr loictrst rrrllra .!c rirdsrnn rrnrrarlntlnrnr'illrh rless fiir cinine
vvlatg:, rvlglvb, tt5.u us &vYY

Wenige auf Kosten der Natur und der anwohnenden Menschen
ein Vorhaben dieser Art reallsiert wird.

Es besfehen grundsötzliche Einwendungen. Die gutochterliche Überprüfung des
Arlenbesfo nds w ird gef ordert.

Würdigunq des Sachverhalts:

Kenntnisnahme

Auf Grundlage der Vorabstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und auch aus den
Außerungen im vorliegenden Verfahren (S 4 Abs. '1 BauGB) resultiert keine Veranlassung
einer gutachterlichen Bestandsaufnahme des Arteninventars und der Biotopausstattung.
Hinsichtlich der Bewertung der \A/iesenbestände am Weischauer Berg sollte allerdings eine
strategische Erfassung der Flächen im Zuge der Fortschreibung des Landschaftsplanes
erfolgen.
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Nichtsdestotrotz ist der Einwand berechtigt, dass mögliche artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände grundsä2lich entsprechend dem Stand der Technik auszuschließen
sind. Entsprechende Festsetzungen nach $ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind daher zwingend
erforderlich und in die Bauleitplanung aufzunehmen.

Bezüglich der hohe Grundflächenzahl ($ 19 BauNVO) ist anzumerken, dass nicht die
Versiegelung im Sinne von Asphalt und Gebäuden, sondern die bauliche Überpragung
(=bauliche Anlagen allgemein) als relevant erschien. Da nach aktueller Rechtsprechung
bereits Steingärten/Schottergärten auf die Grundflächenzahl anzurechnen sind, erschien ein
hohes Maß der Grundflächenzahl unabdingbar für eine problemlose Umsetzung des
u rsprüng lichen Konzeptes.

Die Eingriffsintensität lässt sich durch eine Herabsetzung des Störgrades infolge eines
überarbeiteten Nutzungskonzeptes, explizit hin zu einem Natur- und Outdoorerleben
inklusive eines Ausschlusses der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und Anlage von
Parcours im Bebauungsplan lösen. Belange nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden durch
eine Anpassung des Nutzungskonzeptes in der Planung berücksichtigt.

Art und Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen nach $1a Abs.3 BauGB
i.V.m. 15 BNatSchG wurden hinsichtlich ihrer Eignung mit der Unteren Naturschutzbehörde
abgestimmt. Die Eignung der Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs wurde durch den
Staatl ichen Natu rsch uL bestätigt.

lnfolge des geänderten Nutzungskonzeptes ist die geplante Sondernutzung nach Auffassung
der Gemeinde Sonnefeld grundsätzlich mit dem Art. 1 BayNatSchG in Einklang zu bringen.

Die ethisch-moralische Bewertung der Geschäftsmodelle künftiger Nutzer ist grundsätzlich
nicht Bestandteil von Bauleitplanverfahren. Hierzu ist nichts veranlasst.

Beschlussvorschlaq:

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Bunds Naturschutz, Kreisgruppe
Coburg vom 04. September 2020 zur Kenntnis.

1. Es wird festgestellt, dass Belange nacä $ 1 Abs. 6 Nr. 7 BaUGB durch eine
Anpassung des N utzungskonzeptes hinreichend berücksichtigt werden.

2. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind durch Festsetzungen nach dem $ 9
Abs. 1 Nr.20 BaUGB wirksam auszuschließen.

Abstimmunqserqebnis:
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6. Landratsamt Goburq. Emailvom 21. Januar 2019

6.1. Bauwesen

Es beslehen gr u n d sötzlich e Beden ke n b ezü glich d er Fesfse lzun gslie fe

Bauwesen:

Die Planunterlagen lauten irn Titel nur auf ,,Sondergebiet", obwohl auch eine
gewerbliche Nutzurrg vorgesehen ist-

Der Bebauungsplan ist hinsichtlich seiner Festsetzungen sehr weit gefasst.
Anhand der Festsetzungen kann das geplante l/o*raben nicht eingegrenzt
werden- Unr den lJrnfang des Vorhabens genauer zu de{inieren und so auch
langfristig die möglichen Nutzungen beeinffussen zu können, sollte der Plan
detalllierter gefasst werden- Es sollte unter anderem festgelegt werden. wo sich
welche Nutzungen auf dem Grundstück ansiedeln" wie die Freiftfiehe gestaltet
werden, welche Anlagen für den Offroadbereich angelegt werden und wo, Dies
ernpfiehlt sich vor allem irn Hinbtick auf rnögliche Nachbartreschwerden und evtl-
Folgenutzungen.

Bel Festsetzungen zu Abstandsflaichen handelt es sieh grundsäElich um bau-
ordnu ngsrechtliche FestseEungen.

Es ist zu pnifen bzur. zu begründen. inwieweit dle Abstandsflächentiefe von
0,2 H gemäß Art. 6 Abs" 7 Nr- 2 BayBü auch für die Sondergebietsfläche
Anwenclung finden kann-

Würdiqunq des Sachverhalts:

Die Art der baulichen Nutzung sollte aus der Titulierung der Planunterlagen entfernt werden

Es erfolgt in der Begründung zum Bebauungsplan hinsichtlich der im Einzelnen gemäß $ 9
Abs. 1 Nr. 1 BauGB getroffenen Festsetzungen eine planerische Abwägung zwischen
notwendiger Offenheit für die Genehmigungsfähigkeit in nachgelagerten Verfahren und einer
zwingend erforderlichen Festsetzungstiefe für die immissionsrechtliche Bewertung.

Es wird festgesetzt, dass im gemäß $ 11 Abs. 2 BaUNVO festgesetzten Sondergebiet
Abstandsflächen von 0,4 H, aber mindestens drei Metern einzuhalten sind. Grundlage dieser
planungsrechtlichen Festse2ung ist Art. 6 Abs. 5 BayBO.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Landratsamtes Coburg, Bauwesen wird zur Kenntnis
genommen.
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Die Anregungen und Hinweise werden wie planerisch gewürdigt in der Planung
berücksichtigt.

Abstimmunqserqebnis

6.2. Wasserrecht

Wasserrecht:

Abwasserbeseitiqunü.

\{ie den Verfarhrensutrterlagen zu entrrelrmen ist, wird das Vedalrrensgebiet irn elie bestehende
Schmutzivasserkana iisartion in der Wei{rhaluser Stra ße angeschlt>ssen "

LJnverschntutztes Niedersclrlagsrvasser lvird eben{erlls in das beslehende Kanaüsystenr einqeleitet.
Hierbei ist zu beirchtetr, elsss bei neuen \.Iorhtlben die Erschließung im Trenrrsyrtenr erfoigen soli
{$ 55 Abs. 2 WHG].

VVie den Vedahrensunterlagen zu entnehmen ist, karrn das im Offroadbereich anfal$ende Nieder-
schlagsu.rasser nach \t'envenclungl inr Rahmen der Sr:ndernutzung in delr Parcours lqJeiterhifi a{-rf

derrr (le!ärrde versickerri

Soweit Niederschlagsrr,,irsser gesärnnrelt und zielgerichtet abgeleltet bzw- versickert wircl or-ler eine
Besorynis einer rlfiehhältigen Veranderr:ng der Wasserbeschaffenheit besteht {S tl At}s 2 Nr 2
l$/HG). wird ein rli*sserrechtliclrer Eenutzungstätbestanr-l erfüllt- Das heißt, inr Rtlhnren der
eirrzelnen Biruverfilhrerr ist zu pri:{en, ob Egf eine wasserrechtliche Erlaubnis natwerrdig r,rird- Aus
diesem (lrund ist - rryie in der Begrüntfi.nrg zunr Bebauungsplan iruch envahnt - jedem Bauanfag
erne konkrete Enhvüsserungsp|arnunq beilzulegen.

Fü[ die Eitrleitung von Niederschlaqs- ur-rd f,,lisclrwasser alrs der Abwi.rsseranlage in tfenreinrleteil
Sonnefeid rnurrle der Gemeincte Sonnefeid nrit Bescheicl vonr ü7.08-2ü1$ *ine beschränkte
r,rrasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Die Erlrrulrnis ist bis zum 3l 12 2822 befristet- Ar,rf die dortigen
Festsetzungen unter Nr I 3ltird in lliesem Zusammenharrg hingeviiesen.

Grundlvasseraufschltrsse. tjnrqirnq nrit u.rirsserrlefiihrclerrden Stoffen. Wasserschulzqebiete.

Laut Verfahrensunterlirgen soll auf denr F{urstuck 58tl cler Gemarkung Sonnefelcl u" a ein 5"43ü
lnz umfassendes Sonslerqlebiel ,.()ffroadgelände'' argelegt werden, dirs auch einerr ent-
sprechenderr Offroad-Pa rccnrs vorweist.

Der Parcr-rurs enllralte rtabei ,.al1e r-lalür erforderlicherr l';auliclren Anlagerr, Abgrabunqen uncl
ALlffilllungen",

Ein Offiorrcl-Parconrs besteht übliclrenseise aus zLrmeist unbefestigten Auf- und Abfahrten.
Schrelgfahrterr. Ver:chrärrkungen sowie Schlanrm- und Wasserdurchfahrten und biryt dalrer ern
Potential für schärlliche {iewässerveränderunqen gemäß $ 3 Nr. lil WH(j:

Fur die Herstellung votr Auf- urtcl Abfahrtelr sind (ielänclemodellierungen nötig. Hrerfür ggf.
notwendige tiefere Erdarrfschlüsse körrrrlerr sich ar-f die Besclraffenlreit des Llrundwirssers
auswirken {S 4E} Abs. 1 WHG).

ln Schlanrm- und Wirsserdurclrfirhfien werden an den Firhrzeugen anhaftende Leicht-
flLissigkeiten und Fette gelöst und sanrrrrelrr sich so in clerr Durclrfalrrterr an.

DL:rclr die intensive Falrrzeugnutzung auf clem Parcqrurs steigt clas Unfarll- r-rnd Defektrisiko. lnr

Schardensfall austretencle Leiclrt- uncl Kirlrlflüssigkeiten versickerrr auf unbeJestigtem t-irund,

a

a

a
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Unr die Einhallung der allgemeinen Sorgfaltspflichten im Llnigang mit wassergefährdenden
Stoffen zu Eewährleisten, ist das Wasserwirtschaftsant Kronach als allgemeiner amtlicher
Sachverste=irtdiger am Vefahren nach $ 4 Abs 'l BaUGB zu beteiligen.

Das Flurstück 58tl der Gemarkung Sonnefeld liegt in keinem Wassersclrutzgebiet-

Es besfehen keine grundsötzlichen Einwendungen, sofern die verbindlichen
geselzlichen Normen eingeholfe n w erde n.

Würdiqunq des Sachverhalts:

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wurde im Verfahren beteiligt und es wurde seitens des
\ÄMüA auf die allgemeinverbindlichen Normen der Schmutz- und
N iedersch lagswasserbeseitigu ng venrviesen.

Das geplante Baugebiet wird bei der Beantragung der nachfolgenden gehobenen Erlaubnis
für das Einleiten von Niederschlagswasser in verschiedene Vorfluter mitberucksichtigt.

Eine Überprüfung der geplanten Art und Weise der Entsorgung von Abwasser- und
Niederschlagswasser hat stattgefunden, eine problemlose Aufnahme durch die Kanalisation
kann sichergestellt werden.

Das auf den Dachflächen bzw. den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser
muss ordnungsgemäß und unbeschadet Dritter beseitigt werden. Sofern die Grenzen des
erlaubnisfreien Gemeingebrauchs überschritten werden, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
einzuholen.

lm Zuge einer grundsätzlichen Uberarbeitung des Nu2ungskonzeptes wird der geplante
Grad der baulichen Überpragung sowie die NuEungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einer niedrigeren Grundflächenzahl im geplanten Sondergebiet und
einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und Anlage von Parcours
niederschlägt.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Landrafsarntes Coburg, Untere Wasserbehörde wird zur
Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass der Anscftluss an die öffentliche
Abwasseranlage gesichert ist und alle relevanten Richtlinien und technischen
Regelwerke in der Planung berücksichtigt wurden.

Abstimmunqserqebnis:
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6.3 Untere Naturschutzbehörde

Die Unfere Nolurschufzbehörde hof kerne Einwönde und gibt Auflogen bezüglich
der Ausgestoltung der Kompensolionsmo ßnohmen.

Würdiqunq des Sachverhalts:

Die Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde sollten vollumfänglich umgesetztwerden

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Landratsarntes Coburg, Untere Naturschutzbehörde wird zur
Kenntnis genommen. Die Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde sind
vo I I u mfäng I i c h u mz u setzen.

Abstimmunqserqebnis:

Naturschutz:

Gegen die 8- Anderung des Flächennutzr-rngsplanes der Genreinde Sonnefelcl und die im Parallel-
verfahren geplante Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Offroadgelände" beslehen keine grund-
sätzl ic h en E inwände der Unteren N atu rschr.rlzbe hörde -

Folgencles ist in die Begründung zum Bebauungsplan im Punkt 'l 'l 2 2 .,Landschaft- und lllatur-
schutz" jedoch noch zwingend aufzunehmen.

Um die Artenvielfalt der Wiese zu erhöhen, hat auf der Wiese eine Einsaat mit autoclrthonem
Saatgut {2. B. fi,lager- und Sandrasen {50i50) aus denr Produktionsraum 7, Herkunftsregion '12,

Fränkisches Hügelland der Fa- Rieger-Hofnrann oder vergleichbares Saatguti zu erfolgen.
Dabei soll die vorhandene Wiese nicht umgebrochen werden, Es soll erne Einsaat in den
Bestand {2. B. Rillensaat oder ähnliches} erfolgen- 1,5 g bis 2 g Saatgut pro m2 sind dabei
ausreichend-

a

r Das l\,|ähgut ist von cler Fläche zu entfernen

Bei Umsetzung dieser beiden Forderungen der Naturschutzbehörde kann den Planungen von
unserer Seite zugestimmt werden-
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6.4. lmmissionsschutz

bericht unterlI 5. urird vorr hrrchnrotorisierlen Fahrzeugen gesllrrichen- Ebenso ist mit Länl-
ernissionen durch clie anderen Aktivitäten,Tätigkeiten tvie Outdorlr-Kr:chen, \üerkstatt. ect. zLt

rechnen. Del Aussage, r-lass durcl.r das Vorhüben keine unzulässigen Lärnrenrisslonen entstehen,
kann nicht zugestinrnrt werden. Bereits jetzt im Rahrrien cler Bauleitg:lanulrg ist fr-ir dirs gesanrte
Vcrhaben {üutrloor-Fläche, geplanten Verr:nsti'rltungen und Kurse. $/erkst*tt-iVerkaufsgebäude
uslv.) eine sch;rlltechnisclre Untersuchung vorzulegen, die nirchiqeist. {tä1ss itrr den nächsl-
gelegenen lnrnrissionsorlerr nicht nrit schädlichen lJn:vrelteirruiirkungen zu rechnen ist.

Den in e-1er Eegründung mit Umweltllericht gefassten Aussagen i:zgl. Lärmenrissionen unrJ Luftreirr-
harltung kann keinesfarlls gefolgt rverden, dar durch da* Vorlraben mil Auswirklrngen zlr rechnen ist"

Diese werder hier nicht dem Vorhahen entspreclrend betrachtet und heufteilt. Eine schall-
iechnisclie Untersuchungl, die riie Zillalssigkeit des Vorhalrerrs nachweist uncl ggf, nötige lilaß-
irtrhrnelr aufzeigt, lvurrJe nicht - wie bereits vorirb hesprochen - vurgelegt.

Bei rier Betraclrtunq ,Scl-rLrtzgul l\'lensch" ist clie Schaffung von Arbeitsfrlätzen keine LJntwelt-
einwirkung.

Es werden Auflogen zum lmmissionsschufz erteilt

Würdiqung des Sachverhalts:

8. Änderung des Flächennutzungsplanes

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht zur 8. Anderung des
Flächennutzungsplanes wird grundlegend überarbeitet.

Der Aussage. dass nrit keinen negativerr Auswirkungen auf die angrenzenclen lraulichen
Nutzürlgetl zu rechnen ist, kann nic.hl gefolgt lverden. Die Beg[rndung mit l-Jmweltbericlrt ist zr-r

Lrberarbeiten {siehe dazu üenaLrer Slelli:rrgnahme zum 8-Plan;.

Beim geplanten Vorhaben harrdell es siclr uln eine genehr.l'rigurrgsb*elürfte Ania,qe narch

Bundesinrnrissionssclruizgesetz, Frir diese ist seperrat ein errtsprechender Antiag zu stelletr.
welcher bisher Lrei der Unteren lrnnrissionsschutzbelrön!+ des Landratsarrtes Coburg noclt rticht
eingegangen ist. Ohrre solch eine Gerrehnriqr":rrg ctarf die,Anlage nichl belriebel.r r,verderr.

Nold- unr! südwestliclr grenzen arr das hetroffene (Sebiet lteben getLrerblich genutzten (-jef-.iäuclen

auch Llebä:-rcle mit \tVolrnnlrtzunlf alr, ein Wohngehiet lieqt ca. 28t] t'lt ncirdlich. Die lJntqgebung cles
Gelündes ist dirrch Gewerhe uncl rlenr südlich gelegenetr Alt,'l{l-Gelände bereits niit Länr-
inrmissianen erhehlich vorilelarstet- üer Fahruerkehr auf dent fjetainr:tre kitnn nicht lrtit dent auf
offent$ichen Verkehrsflächen verglichen ln;erden Bei Fahrtrainings ist - z. B- dnlch lrilufiges
Anfahren, un*benes Geläncle urrd unterschiecilicherr Untergrirnrl - *tit errtsprecherrdetr Liinrr-
emissionen zn lechrren- Falirzeugarten rvsrderr nicht genernnt or1er ar:s$eschlossen, inr lJmwelt-

Belraul:nqsülarr

lmmissionsschutz:

FlächenriutarnqsFlan
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Aufstell u ng des Beb au u ngspl anes

lm Zuge einer grundsätzlichen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird der geplante
Störgrad der baulichen Nutzung sowie die Nu2ungsintensität deutlich zurückgefahren, was
sich insbesondere in einem Ausschluss der zuvorderst angedachten Fahrnutzung und
Anlage von Parcours niederschlägt.
ln der Begründung wird mit der Betriebsbeschreibung entsprechend dargelegt, dass keine
Anlage nach 4. BlmSchV vorliegt.
Es handelt sich bei Umsetzung des Bebauungsplanes im Bereich des Sondergebietes somit
nicht um eine nach BlmSchG zu behandelnde Anlage.

Für das überarbeitete Nutzungskonzept wurde eine schalltechnische Untersuchung für das
Bauleitplanverfahren durchgeführt. Dieses ist Bestandteil der Begründung zum
Bebauungsplan, in welcher zudem die relevanten Aspekte der Betriebsbeschreibung und
deren gutachterliche Bewertung aufgeführt sind.

Die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Werte wird darin nachgewiesen.
lmmissionsrechtliche Konflikte lassen sich somit durch eine Herabsetzung des Störgrades
infolge eines überarbeiteten Nutzungskonzeptes im Bebauungsplan lösen. Belange nach $ 1

Abs. 6 Nr. 1 BauGB werden durch eine Anpassung des Nutzungskonzeptes berücksichtigt.

Der Umweltbericht zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wird hinsichtlich der
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch grundlegend überarbeitet.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Landkreises Coburg, lmmissionsschuk wird zur Kenntnis
genommen.

Es wird festgestellt, dass Belange nach $ I Abs. 6 Nr. 1 BaUGB durch eine Anpassung
des N utzungskonzeptes berücksichtigt werden.

Abstimmunqserqebnis:
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6.5. Wirtschaftsförderung

Es bestehen keine Ernwönde

Würdiqunq des Sachverhalts:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Beschlussfassung efiorderlich.

6.6 Be h i n d e rte n bea uft ra gte

Behi ndertenbea uflraqte:

Grundsätzlich gilt" dass die Vorgaben der DIN 18040, Teil 3. Weqe und Flächen im öffentlichen
Raunr. einzuhalten sind. Für die beiden Bereiche - Sondergebiet und Gewerhegebiet - sind ent-
sprechend der l,'lutzunq nahvendige Stellflächen frlr PKWs in ausreichender Anzahl herzustellen
und zur Verfügung zu stellen- Für den Bereich üffroarlgelände lst elrenfalls ein Stellplatz sowie
eine barrierfreie und behindertengerechte Toilette zur Verfügung zu stellen. Diese kann durchaus
auch multifunktional genutzt werden-

lÄferilqrnshpnde \/nrnahsn knnnan !!f hei Finrcir-hr rnn dcr cincntlirhcn Planr rntsrlnnen nntv,rcndi{!

werden, dies nruss aber einzelfallbezogen geschehen-

Es besfehen keine Einwönde.

Würdigunq des Sachverhalts:

Die Allgemeinverbindliche DIN 18040, Teil 3 ist bei der Planung zu berücksichtigen. Eine
weitergehende Außerung findet im Zuge von Bauantragsverfahren statt.

Beschlussvorschlaq:

Die Stellungnahme des Landratsarntes Coburg, Behindertenbeauftragte wird zur
Kenntnis genommen. Ein Hinweis auf die Einhaltung der DIN 18040, Teil 3 wird in die
Plan u nterlagen ü bernom men.

Wirtschaftsförderung:

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg stimmt der Flächennutzungsplanänderung der
Genrcinde Sonnefeld im Parallelverfahren mat der Aufstellung des Bebauungsplans "Offroad-
gelände" ohne Einschränkung zu.

Das Vorhaben dient der Weiterentwicklung eines lokal ansässigen Gewerhehretriebs. Die geplante
Teilfläche des Gewerbegebiets reiht sich an bereits bestehende Gewerbebetriebe entlang der
Weidhäuser Straße eirr

Abstimmunqserqebnis:
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Sehr geehfter Herr Semmler,

folgende Einwendungen sind zu berücksichtigen.

Aus landwit-tschaftlicher Sicht ist grundsätzlich der Verlust landwir-tschaftlicher Fläche
zu bemängeln.

Des Weitern ist beieiner Umzäunung des Sondergebietes ,,Ofhoadgelände" grundsätzlich
darauf zu achten, class die Einzäunung so angeirracht rrvird, danrit es frir das l.iiederwild
wie z.b. Rebhuhn zugänglich ist.

Wir bitten die Stellungnahnre bei lhren weiteren Planungen zu berücksichtigen.

Der Verlust on londwirfschofflicher Flöche wird bemöngelt. Es wird gefordert, dos
Ge/önde so einzufrieden, doss es für Niederwild zugönglich ist.

Würdigung des Sachverhalts:

Kenntnisnahme.

Es ist fes2ustellen, dass es sich um Grünland handelt, welches einem Umbruchsverbot im
Sinne einer bislang als Dauergrünland genutzten Fläche gemäß Art. 3 des Bayerischen
Naturschutzgesetzes unterliegt. Ackerflächen werden nicht in Anspruch genommen.
Zudem ist festzustellen, dass zumindest der Großteil der nunmehr als Gewerbegebiet
vorgesehenen Fläche bereits in seiner baulichen Nutzung durch den Flächennutzungs- und
Landschaftsplan i.S.d. $ 1 Abs. 2 BauGB i.V.m. $ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB entsprechend
vorbereitet wurde.

Der verbindlichen Festsetzung einer Art der Umzäunung
versicherungstechnischen Gründen nicht nachgekommen werden.

kann aus

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbandes,
Gescääftsstelle Coburg vom 11. September 2020 zur Kenntnis.

Die Einwendungen werden nicht berücksichtigt.

Abstimmunqserqebnis:
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8.1

8. Regierunq von Oberfranken. E-Mail vom 14. September 2020

Sachgebiet Städtebau, Vermerk vom 10. September 2020

Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Sondergebiet ,,Offroadgelände" mit Ande-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sonnefeld

Vermerft

lnr Ralrmen der Beteiiigung gem. $ 4 Abs, 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans
"Offraarlgelände" mtt paralleler Anderung cles Flächennutzungsplans der Getneinde Son-

nefeld nracht das SG 34 Städtebau der Regierung von Oberfranken fclgende Anregungen

und Hinweise-

Der Bebauurrgsplan bereitet die Ansierllung eines Gewerbebetriebs {"eines im tfffroad-

bereich agierenden Unternehmens") im bisherigen Außenbereich auf landwirtschaftlt-

chen Firichen iGrunland) vor. Geplant ist die Festsetzung eines Gewerbegebiets {ca.

5 800 me). ergänzt durch ein Sondergebiet "Offroad" {ca 5 400 m2}. Der Geltungsbereich

unrfasst insgesanrt ca, 1,2 ha.

o

a

a

Parallel rrrird der Fiächennutzungsplan entsprechend geänelert

üie vorliegende Eegründung ist in ihrer inhaltlichen Darsiellungstiefe zu ergänzen, fine
Begrurldung nruss die Planung rechtfertigen, deren Efordedichkeit naclrvueisen. die ein-

zelnen Festselzungen und wesentlichen planerischen Entscheidungen beErunden {nicht
nur benennen!) sowie die wesentlichen Auslvirkungen der Pianung darlegen. Auf rlie
"Planungshilfen fur die Bauleitplanulrg 201812019" des Bayerischen Staatsministeriums

für Wohnen, Bau und Verkehr. online verfL:gbar unter https-/lvnaruv-stntb.bayern-delas-

selsistnrilmedlaktuellipla- nungshilfen_1 I 19_e -boak"pdf wird verwiesen

Aufgrund der Gebietsfestsetzung Gewerbegebiet gem- $ S BauNi/t) mil Ausschluss von

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal gem. $ I Abs. 3 Nr 1 BauNt/O ist

das lveitere, sehr breite Nutzungsspektrum von Gewerbegebiete im Geltungsbereich zu-

lässig. üies umfasst zunr Eeispiel auch {Lebensmittel-)Einzelhandel bis 800 m? Ver-

karfsfläche, Vergnr-igungsstatten und Tankstellen.

Wir rcgen daher dringend eine Überprufung der Festsetzung an und enpfehlen
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Eitizellraltclelsnutzung nrit zentren- urrd ntrhversorl;Ungsrelevanten Softimenten
zum Schtttz cles zentralen Versorglungsbereichs r.tnd vorhanclener Nirhversolgungs-
zentren auszttschliel3en otler hinsichtliclr der zu!ässigen Verkaufsfläche zu begren-
zen,

Nulzungetr, für clie der Standod aufgrund der Lage nicht geeigrret ist, iruszuschlie-
ßen {z.B Verltnll$ungsstätten, Tankstellen},

auch Wolrrrungen füi Betriebsinhaber nnrJ Eetriebsleiter gem. g I Abs. 3 Nr. 1 inr

Geltungsbereich iruszr-rschlie ßen

a Altch int Eereiclt des Sondergebiets "üffroael" wurde ein sehr breites NutzLrrrgsspektntm

festgesetzt. Wir hitten rlarher zu überpnifen, ob die ergänzenden {Neben-}Nutzungen nie
Schutzhlittett, Freiluftküchen, Ausstellung=-. Stell5:latz-, und Canrpingfiächen nicht hiri-
siclitlich ihrer FNäclrenanteile inr Sonclergebiei beschrankt werden sollten unr zu ger,ueihr-

leisten, dass sich diese der *igentlrchen Nutzung tlffroad-Parcours unterordnen-

Zudenr sollte die Gebietslrezeichrrung "Offtoad'' überprlift werden. bleibt doch gärrzlich

unklar, welche l{utzung hier beirbsichtigt sind. Hirnr:le$t es sich unr eine Freizeiteinrich-
tung {Nutzung rund unt die Uhr und auch anr lt/ochenendeioder ist es eine Testsh-ecke

ftir Fahreuge o-i1-. die irn angrenzenden Gewerbegebie{ uerkauft werden {Nutzungl ire-
grenzt auf clie Öffnrnrgszeiten?|

a Die LIRZ wird inr Eereich cles Sandergebiets ebenfalls nrit CI.8 festgesetzt, d lr Bü !r der
Fläche clarf bebaut unri,loder versiegelt werden. Llleichzeit heißt es in der Begrundung,
dass ctie "Fleichen {.".J *inen lrohen,{nteil an naturnalren lrzur. narturinritiercnclen Grün-
flilchen {...)" aufinieisen, hl/ir bifien um Klt-lrstellung" Die Versiegelung von Flilclren sollte
auf das unbedingl noturendige [,'la13 begienzl werdenl

lVir bitten rlie festgesetzte Zahl der',,ioligeschosse {l1t1.rn* die nrirxirnale Gebäudehcihe
vcn 15 m int GE hinsichtlich clei Einbindürrg in die Unrgehung zu überprüfen. Durch die
Hangl;rge ist zudenr die Ansbilclung eines tlirfiengescho$ses möglich, das nicht als v"ol[-
geschtrss gewertet rverden kann und iruch bei cler Höhenbegrsnzul'rg {ab OK Erdge-
schoss] keine Berücksiclrtigurig finr-Jet!

a

a

a

a

Die Höhenbegrenzultg im Bereich cles S(-) tton 1ü.{l m ab Geläncleoberkante, was etwa
drei Vollüeschossen entsprtcht, erschließt sich nrcht, cia keine der angedachten lrlr.üzr-li-
gen {Schutzhritten, Freiluftküchen, ALrsstellungs-, Stellplatz-, uncl Campingflächen} ent-
sprechende Höhen eruvarten l;rssen!

\i/ir bitten die Baugrenzen inr sllcl-östlichen Bereich und die ZLrlässigkeit von Carports.
Stellplätzerr scwie Neher:anlagen außerhalb cler Baugrenzen inr Hinblick auf den Schr-rtz

des angrenzenden Eichenhains zu überprilfen,

Die getroffenett Festsetzunlfen zu Werbeanalgerr iVVerbung 2i3 cler Firssadenflächerr.
Werbepylon (zulässig bis zt-t I5 ml) unclacht Fahnerrmasten) sollte hinsichtliclr cler Ein-
lrindung in clie Larndschaft urid däs Clrtsbild tiberprüft werden.
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Wir regen an, die Errichtung von begrünten Dachflächen (extensive Dachbegninung)

vertrindlich festzusetzen- Die geplante Bebauung und Versiegelurrg hat Auswirkungen

auf den Boden, das Grundwasser sowie das Klima Die Schaffung von Grltndächenr

würde mit seinenr Potential als Lebensraunr ffrr Pflanzen und Tiere hierlür einen Er satz

schaffen. Darülrer hinaus tragen Gründächer zur Rückhaltung von Niecler schlagswas-

ser bei und wirken sich positiv auf das Lokalklima aus.

Zudem möchten wir auf die hlöglichkeit hinweisen. lextliche Festsetzungen zum Anpflan-

zen von Bäunren auf den Grundstücken {2.8. mindestens 1 großkroniger Baum je 1 000

nr2 Grundstücksfläche) zu treffen. Zudem könnten Stellplätze durch entsprechende

Baumstandorte {z B mind 1 großkraniger Eaum je 5 Stellphtze} unterbroclren und ge-

gliedert werden- Durch entsprechende Festsetzung wird die Pflanzung von Großgrün auf

den Grundstttcken gesichert, elie mit ihren positiven Wirkungen auf die Tierwelt und das

Klinra sowie das Ortsbild zu begrußen snid.

Es werden insgesomt I I Anregungen und Hinweise gegeben

Würdjqunq des Sachverhalts:

1. Der Sachverhalt wird dargestellt. Keine Veranlassung

2. Die Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften
werden in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt.

3. Der Anregung wird teilweise nachgekommen. Vergnügungsstätten, Wohnungen für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter werden gem. S 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes. Tankstellen sind gemäß $ 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig.
Fla r rniarnan:z{na$a l:inralhonr{alonr rf:r rnn im laarrrarhanahiaf nanlonf icf rrrirr{ rrnn r{nm

i,Y,,,,vvrtv,v.,r'rr

Ausschluss der Einzelhandelsnutzung abgesehen, da dies die Umsetzung des
Vorhabens veru n mög licht.

4. Das Nu2ungskonzept wurde grundlegend überarbeitet und eine entsprechende
Festsetzung nach $ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. $ 11 Abs. 2 BauNVO getroffen.

5. lnfolge der Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird die Grundflächenzahl mit 0,35 (S
1 9 BauNVO) festgesetzt.

6. lnfolge der Überarbeitung des Nutzungskonzeptes wird die Gebäudehöhe im
Gewerbegebiet mit 12,00m ($ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) festgesetzt. Die Anzahl der
Vollgeschosse wird für das Gewerbegebiet gemäß $ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO auf
maximal drei (lll) festgesetzt.

7. Bauliche Anlagen im Bereich des Sondergebietes dürfen eine Gebäudeoberkante von
8,50m ($ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) nicht überschreiten. Gemessen wird hier von der
Geländeoberkante bis zum obersten baulichen Abschluss der baulichen Anlage. Diese
Höhenbegrenzung ist aufgrund der geplanten ,,Tipis", welche an die charakteristischen
Zeltkonstru ktionen angeleh nt erforderlich.

a
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8. Die Baugrenzen weist einen Abstand von 3,00m zur Grundstücksgrenze im Bereich des
Eichenhains auf. Eine Überschreitung wird in diesem Bereich auf Grundlage von $ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht zugelassen.

9. Die Festse2ungen dienen dem objektiv nachvollziehbaren Bedürfnis der ansässigen
Firma, Kommunikationspolitik am Standort zu betreiben. Gleichzeitig erfährt diese
grundsätzliche Möglichkeit diverse Einschränkungen, welche insbesondere mit der
Minimierung visueller und akustischer Eindrücke begründet werden.
Pro Fassadenfläche ist Werbung auf 213 der Fassadenfläche zulässig. Werbeanlagen im
Dachbereich sind temporär zulässig. Darüber hinaus sind ein Werbepylon sowie acht
Fahnenmasten mit einer Höhe von jeweils 8m zulässig. Diese überragen somit nicht die
Gebäudekörper.
Durch Werbeanlagen dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs grundsätzlich
nicht beeinträchtigt werden.
Es wird der Tatsache Rechnung getragen, dass angrenzende
Tankstellen/Autohäuser/Fachmärkte in ähnlichem Umfang Werbeanlagen betreiben,
entsprechende Bezugsfälle somit vorhanden sind und es sich nicht um eine singuläre
Ausprägung im städtebaulichen Gesamtzusammenhang handelt.

10. Der Anregung wird nicht nachgekommen, da dies zu unzumutbaren Mehrkosten führt.

11. Der Anregung wird nachgekommen

Beschlussvorschlao:

Die Stellungnahme der Regierung von Oberfranken, SG 34 Städtebau wird zur
Kenntnis genommen.

Die Anregungen und Hinweise werden wie planerisch gewürdigt in der Planung
berücksichtigt.

Abstimmunqsergebnis:
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lll. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachba en ohne Einwände

Bundesamt für lnfrastruktur. Umwe und Dienstleistunoen der Bundeswehr.9
Referat lnfra | 3. E-Mailvom 30. Juli 2020

10. Staatliches Bauamt mbero- E-Mailvom 30- Juli 2020

11. PLEdoc GmbH. E-Mailvom 30. Juli2020

12. Fernwasserversorounq O FWO. Schreiben vom 07. Auoust 2020.
einqeqangen am 11. August 2020

13. IHK zu Goburq. Schreiben vom 03. Auqust 2020. einqeqanqen am 04. Auqust 2020

15. Tennet TSO GmbH. E-Mailvom 05. Auqust 2020

16. Reqionaler Planunqsverband Oberfranken-West, Email vom 1 8. August 2020

17. Bavernwerk Netz GmbH. Kundencenter Bamberq. Email vom 19. Auoust 2020

18 Reoieruno von Oberfranken. Berqa Nordbavern. Schreiben vom 20. Auoust 2020.
einqeqanqen am 24. Auqust 2020

19. Gemeinde Ebersdorf b. Goburo. Sc vom 27- Auoust 2020- einoeoanoen am
31. Auqust 2020

20. Deutsche Telekom Technik GmbH. Email vom 09. September 2020

21 Gemeinde Weidhausen b. Coburq. reiben vom 08- Seotember 2020. einoeoanoen
am 09. Seotember 2020
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lV. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ohne Außerung

Alle Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden im Schreiben vom
30. Juli2020 gebeten, bis spätestens 11. September2020 zu den Bauleitplanungen Stellung zu nehmen.

Stillschweigend wurden noch Stellungnahmen bertlcksichtigt und in diese Abwägung eingearbeitet, die
bis zum 22. September 202A eingegangen sind. Nachdem auch dieser Termin ohne Stellungnahme
seitens einzelner Stellen verstrichen ist, wird davon ausgegangen, dass die von diesen Beteiligten

wahzunehmenden öffentlichen Belange durch die Bauleitplanungen nicht bertrhrt werden. Zur
Vollständi g keit werden d iese Stellen nachfolgend aufgefii h rt:

22. Amt für Ernährunq. Landwirtschaft und Forsten Goburq

23. Baverisches Landesamt für Denkmalpflege. Referat BQ Bauleitplanunq

für Oberfranken

25. Amt für Ländliche Entwicklunq Oberfranken

26. Stadt Neustadt b. Coburq

27. Gemeinde Föritztal

28. Gemeinde Schneckenlohe

29. Markt Mitwitz

B.Sc. To
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Planungsstand: 1 5. Dezember 2021
Aufgestellt: Kronach, im Dezember 2021

24.
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ingenieurbüro

irrfo@)tvs.krcnach.de
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Aufstellung eines Bebauungsplanes ,,Offroadgelände" mit Anderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde für einen Teilbereich im Parallelverfahren nach $8 Abs.3 BauGB
Gemeinde Sonnefeld, frühzeitige Beteiligung Seite 54

Beschlussvorlaqe:

1. Der Gemeinderat beschließt das Ergebnis der Abwägung unter Berücksichtigung der zuvor
gefassten Zwischenbeschlüsse.

2. Die Planunterlagen sind dahingehend zu überarbeiten, anzupassen und das weitere Verfahren ist
durchzuführen.

3. Der Gemeinderat nimmt zut Kenntnis, dass im Zeitraum vom 10. August 2020 bis
11. September 2020 die frühzeitige Beteiligung gemäß $ 3 Abs. 1 BauGB stattfand und im selben
Zeitraum die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 1 BaUGB
durchgeführt worden ist.

4. Es wird weiter festgestellt, dass die Planunterlagen entsprechend den geäußerten Einwendungen
und Anregungen der Einwender und Behörden als Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach
g 3 Abs. 1 und $ 4 Abs. 1 BauGB überarbeitet und soweit erforderlich auf der Grundlage der
gefassten Zwischenbeschlüsse ergänzt werden bzw. bereits ergänzt worden sind.

5. Der Gemeinderat billigt den vom lngenieurbüro IVS Kronach gefertigten Entwurf der Aufstellung
des Bebauungsplanes ,,Offroadgelände" sowie die L Anderung des Flächennutzungsplanes im
Parallelverfahren mit Planstand 15. Dezember 2021zur öffentlichen Auslegung gem. $ 3 Abs. 2
BauGB.

6. Gemaß $ 3 Abs. 2 BauGB beschließt der Gemeinderat die öffentliche Auslegung der Planung
durchzuführen und dabei alle für die Planung relevanten Unterlagen öffentlich zu jedermanns
Einsicht bereitzuhalten und zu erläutern. Die genaue Auslegungsfrist wird zwischen Verwaltung
und Planungsbüro abgestimmt. Parallel ist das Verfahren nach $ 4 Abs. 2 BaUGB durchzuführen.
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